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EU-Ratspräsidentschaft Österreich: 

„Europa, das schützt“

POLIZEISPIEGEL



Der Wettbewerb ist eröffnet – 
Gute Köpfe braucht das Land!
Von Rainer Wendt, Bundesvorsitzender

Etwas Weihnachtsgeld hier, 
Freie Heilfürsorge dort, Einsatz-
zulage für die Bereitschafts-
polizei in einem Land, höheres 
Eingangsamt in einem anderen 
– der Wettbewerb ist eröffnet. 
Etliche Länder sind darum be-
müht, mit vielfältigen Maßnah-
men in der harten Konkurrenz 
um die besten Anwärterinnen 
und Anwärter für die Polizei  
die Nase vorn zu haben. Das  
ist auch dringend nötig, denn 
Nachwuchs wird überall hän-
deringend gebraucht. 

Vor allem dort, wo in den ver-
gangenen Jahren massiv ge-
kürzt und gestrichen wurde,  
ist der Druck riesig, das ist gut 
so. Fatalerweise gibt es ja nicht 
nur wegen der Zunahme an 
Aufgaben und Einsätzen die 
Notwendigkeit, neue Planstel-
len zu schaffen. Vielmehr ha-
ben manche Ministerien offen-
bar die Geburtstagslisten ihrer 
Beschäftigten jetzt erst wie-
dergefunden und festgestellt, 
dass Tausende Kolleginnen und 
Kollegen alsbald ihre Lebensar-
beitszeitgrenze erreichen und 
in den Ruhestand gehen. 

Diejenigen, die für dieses poli-
tische Desaster verantwortlich 
sind, treten jetzt völlig unge-
rührt vor die Kameras und ver-
künden der staunenden Öffent-
lichkeit, dass es in der Polizei 
eine demografische Schieflage 
gibt und man nun dringend 
mehr junge Menschen braucht, 
um die Einsatzfähigkeit zu 
 sichern. Man möchte ihnen ei-
gentlich ein fröhliches „Guten 
Morgen“ zurufen, wenn die 
 Situation nicht so ernst wäre. 

Der Druck im Kessel wächst, 
zumal die Schlafmützenpoli- 
tik ja nicht auf die Polizei be-
schränkt war. Zigtausende 
Lehr-, Pflege-, Justizkräfte, 

 Personal in Rathäusern und 
 Kitas – der unverantwortliche 
Personalabbau und der Still-
stand in der Personalentwick-
lungspolitik rächen sich jetzt. 
Hinzu kommt die „Mutter aller 
Reformen“, wie die Föderalis-
musreform einmal genannt 
wurde. Sie hat die Länder in 
Konkurrenz gegeneinander 
 gebracht, die sich jetzt völlig 
offen und recht schamlos um 
die Besten auf dem Bewer-
bungsmarkt balgen.

Wir haben alles das voraus-
gesagt. Vor allem die weniger 
leistungsfähigen Länder haben 
jetzt das Nachsehen und sind 
im brutalen Wettbewerb mit 
den reicheren häufig unterle-
gen. Auch das war längst ab-
sehbar. Alle Bedenken gegen 
die Föderalismusreform wur-
den damals vom Tisch gefegt; 
jetzt werden die politisch 
 Verantwortlichen von ihrem 
Versagen eingeholt. 

Stellen abgebaut, Zulagen und 
Einkommen gestrichen oder 
gekürzt, Einkommenszuwäch-
se jahrelang verweigert, die 
Phantasie einiger Länder kann-
te keine Grenzen, wenn es dar-
um ging, den Beamtinnen und 

Beamten und ihren Familien 
schamlos in die Taschen zu 
greifen, also auf ihrem Rücken 
„Sparen, bis es quietscht“,  
bis an die Grenzen der Verfas-
sungsmäßigkeit und teilweise 
darüber hinaus. 

Die Berliner Polizeipräsidentin 
Dr. Barbara Slowik hat in einem 
Interview weitere Schritte ge-
nannt, die junge Menschen 
dazu motivieren könnten, sich 
bei der Hauptstadtpolizei zu 
bewerben. Recht hat sie. Preis-
werter Wohnraum oder der 
Führerschein auf Behördenkos-
ten – die Dienstälteren kennen 
das alles noch. Und was früher 
gut und richtig war, ist heute 
nicht falsch. 

 < Faire Besoldung als Ziel

Rätselhaft bleibt allerdings, 
warum sich die politische Füh-
rung der Polizei Berlin nicht mit 
 einem Spitzenplatz auf der 
Rangliste für die Besoldung, 
sondern nur mit dem Bundes-
durchschnitt auseinandersetzt 
und damit schon stolz darauf 
ist, die rote Laterne abgegeben 
zu haben. Mittelmaß als Ziel 
für eine Belegschaft, die sämt-
liche hauptstadtbedingten 

Sonderlasten zu tragen hat? 
Das kann doch wohl nicht sein. 

Es mag zwischen den Ländern 
unterschiedliche Strukturele-
mente geben, die zwischen der 
Politik und Berufsvertretung 
ausgehandelt werden. Solche 
Unterschiede sind vertretbar 
und landesspezifisch begründ-
bar, beispielsweise in der Ge-
sundheitsfürsorge oder ande-
ren Bereichen. 

Dies gilt nicht bei der Ruhege-
haltsfähigkeit der Polizeizulage, 
die muss überall wiederherge-
stellt werden. Schließlich neh-
men alle Beschäftigten die Be-
lastungen ihres dienstlichen 
Lebens mit in den Ruhestand. 
Schon an den abenteuerlichen 
Begründungen der Verweigerer 
wird deutlich, dass auch diese 
Streichung nichts anderes, als 
unverantwortliche Sparpolitik 
auf dem Rücken verdienter Kol-
leginnen und Kollegen war. In 
Bayern war sie nie abgeschafft, 
in Nordrhein-Westfalen wurde 
sie wieder eingeführt, da müs-
sen alle anderen folgen.

Es ist auch nicht begründbar, 
wenn teilweise riesige Unter-
schiede in der Bezahlung herr-
schen, obwohl das Besoldungs-
amt dasselbe ist. Das war und 
ist noch immer einer der größ-
ten Fehler der „Föderalismus-
reform“. Auf dem Niveau der 
höchsten Besoldung müssen 
deshalb alle anderen nachzie-
hen, um diese Ungerechtigkei-
ten endlich zu beseitigen. Und 
sage niemand, solche Gehalts-
sprünge seien nicht umsetzbar 
oder finanzierbar. Das ist falsch, 
Geld ist genug da, man muss 
nur wollen. 

Die Polizei in Deutschland 
 leistet gute Arbeit. Höchste 
Zeit für gute Politik.  

 < Rainer Wendt
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DPolG-Initiative 
„Gedenktag für im 
Dienst verstorbene 
Polizeikräfte“

Am 23. April 2018 tagte der 
DPolG-Bundeshauptvorstand 
und nahm sich der Berliner Initi-
ative „Gedenktag für im Dienst 
verstorbene Polizeikräfte“ an. 
Die Bundesleitung wird nun im 
politischen Umfeld unsere Initi-
ative vortragen und um Unter-
stützung für diesen Tag werben. 
Der Wunsch nach diesem Ge-
denktag ist nicht neu. 

Ereignisse in der jüngsten Zeit 
zeigten, dass der Zusammen-
halt bei uns in der Polizei und 
die Solidarisierung der Bürge-
rinnen und Bürger mit uns wei-
ter gestiegen sind. Die Zeit ist 
reif, sich nicht nur um Mini-
golftage und andere abseitige 
Gedenktage zu kümmern, son-
dern um die Angelegenheiten, 
die wirklich wichtig sind für 
unsere Gesellschaft. 

Der stellvertretende Landes-
vorsitzende der DPolG Berlin, 
Boris Novak: „Wir hoffen, dass 
unser Wunsch in der Bundes-
politik Gehör findet und hof-
fen auf die Unterstützung all 
derer, die zu uns stehen. Lasst 
uns gemeinsam dafür werben, 
dass wir den 29. September, 
den Tag des Heiligen Michaels 
(Erzengel Michael ist unter an-
derem der Schutzpatron der 
Polizisten und Soldaten) als 
bundesweiten Gedenktag er-
halten. 

Für uns, die wir aktuell in der 
gewerkschaftlichen Verant-
wortung stehen, gibt es eine 
Handlungsverpflichtung für die 
Vorausgegangenen und deren 
Angehörige – denn sie gaben 
alles!“ 
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 < DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt (links) und sein 1. Stellvetreter, 
Joachim Lenders, trafen die CDU-Generalsekretärin zum Gespräch in der 
Berliner Parteizentrale.

Meinungsaustausch in der CDU-Zentrale
CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karren-
bauer: Wir wollen den starken Rechtsstaat und 
 einen wirksamen Schutz der Einsatzkräfte! 

Joachim Lenders, erster stellver-
tretender Bundesvorsitzender 
und Abgeordneter der CDU-
Fraktion in der Hamburger Bür-
gerschaft, Bundesvorsitzender 
Rainer Wendt und die CDU-Ge-
neralsekretärin waren sich rasch 
einig: Ein starker Rechtsstaat, 
der die Menschen schützt, die 
Bürgerrechte sichert und Straf-
taten konsequent verfolgt, das 
ist die Grundlage für das Zu-
sammenleben in unserer Gesell-
schaft. Hierzu gehören sowohl 
die ständige Prüfung der Instru-
mente des Rechtsstaats und 
notfalls auch der Mut, mit ge-
setzlichen Veränderungen auf 
neue Herausforderungen zu re-
agieren. In der Vergangenheit, 
so Kramp-Karrenbauer, habe 
der Gesetzgeber auf Bundes-
ebene etliche Veränderungen 
vorgenommen. Die Informati-
onssteuerung wurde in wichti-
gen Bereichen zentralisiert, die 
Sicherheitsbehörden des Bun-

des gestärkt und die Ausrüs-
tung verbessert.

Rainer Wendt hob die perso-
nelle Verstärkung der Bundes-
polizei hervor, die durchaus 
 Anerkennung verdiene: „Einen 
solchen Aufwuchs hat es in so 
kurzer Zeit nie gegeben, und 
auch wenn das die Bundes-
polizei vor große Herausforde-
rungen stellt, können Personal-
gewinnung und Ausbildung 
geleistet werden. Die Verstär-
kung wird in allen Dienststel-
len dringend gebraucht!“

Joachim Lenders wies auf die 
nach wie vor großen Gefahren 
durch die anhaltende terroristi-
sche Bedrohungslage hin. Die 
Ausstattung der Einsatzkräfte 
müsse bundesweit auf höchs-
tem Niveau so rasch wie mög-
lich realisiert werden. Es müsse 
damit gerechnet werden, dass 
es zu bewaffneten Auseinan-

dersetzungen mit gut ausgebil-
deten Terrorkämpfern kommt. 
Darauf, so Joachim Lenders, 
müssen die Einsatzkräfte über-
all gut vorbereitet sein. Sowohl 
Aus- und Fortbildung als auch 
die Ausstattung mit der not-
wendigen Schutzausstattung 
und Bewaffnung sind noch im-
mer nicht bundesweit so, wie 
wir uns das vorstellen. 

Die Generalsekretärin wies dar-
auf hin, dass die Mittel für die 
Ausstattung der Bereitschafts-
polizeien bereits erhöht wor-
den seien und die Sicherheit der 

Einsatzkräfte ein herausragend 
wichtiges Anliegen sei. Die An-
griffe auf die Beschäftigten sind 
nach wie vor steigend und von 
zunehmender Gewalt geprägt. 
Neben der polizeilichen Ant-
wort müsse auch die Gesell-
schaft mit konsequenter Äch-
tung von Gewalt gegen  Polizei 
und Rettungskräfte reagieren. 
Alle Gesprächspartner waren 
sich darüber einig, dass es ne-
ben der polizeilichen Antwort 
auch die gesellschafts politische 
Diskussion über das Thema Ge-
walt gegen den Staat und seine 
Beschäftigten geben müsse.  

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in Erfurt

Die Freizügigkeit innerhalb Europas 
erfordert sichere Außengrenzen!
Hoher Besuch beim Jahresemp-
fang der CDU-Landtagsfraktion 
in Erfurt. Der Thüringer Frak-
tionschef Mike Mohring be-
grüßte den österreichischen 
Bundeskanzler Sebastian Kurz. 
Ein Jahr zuvor war die Bundes-
kanzlerin Angela Merkel Gast 
beim Jahresempfang gewesen. 
Die Einladung an den Bundes-
kanzler war bereits zwei Jahre 
zuvor erfolgt. „Ich wollte erst 
kommen, wenn Österreich 
auch die EU-Ratspräsident-
schaft hat“, witzelte der hohe 
Gast. 

Vor rund 3 800 Gästen machte 
Mike Mohring die Grundlinien 
seiner Politik im Freistaat Thü-
ringen klar. Starke Gemeinden 
und gut entwickelte ländliche 
Regionen und insgesamt ein 
starker Staat mit gut ausgestat-
teten Bildungseinrichtungen, 
mehr Personal, gerechte Bezah-
lung und moderne Ausstattung 
für die Sicherheitsbehörden. 
Mit dem DPolG-Bundesvorsit-
zenden Rainer Wendt begrüßte 
der Fraktionschef  einen alten 
Bekannten, man kennt sich aus 
zahlreichen  Begegnungen. 

 < Kanzler Sebastian Kurz erinnerte sich gut an die Begegnung in Mainz vor 
zwei Jahren, bei der er gemeinsam mit Ex-Verfassungsrichter Udo Di Fabio 
und Rainer Wendt gesprochen hatte. CDU-Fraktionschef Mike Mohring 
(links) sprach von einem großartigen Jahresempfang der Fraktion.
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DPolG und EPU erörtern sicherheits-
politische Themen mit Österreich

Österreich hat für die zweite 
Jahreshälfte 2018 turnusge-
mäß den Vorsitz im Rat der 
 Europäischen Union über-
nommen. Das ambitionierte 
Arbeitsprogramm trägt das 
Motto „Europa, das schützt“. 
Dank der guten Kontakte des 
DPolG-Bundesvorsitzenden 
Rainer Wendt zum österreichi-
schen Bundeskanzler Sebastian 
Kurz erhielten DPolG und Euro-
päische Polizeiunion (EPU) als 
erste Polizeiorganisationen 
gleich im Juli einen Gesprächs-
termin im österreichischen 
 Innenministerium. 

Innenstaatssekretärin Mag. 
Karoline Edtstadler zeigte sich 

in dem Gespräch äußerst auf-
geschlossen für die Belange 
von DPolG und EPU und sicher-
te ihre Unterstützung für unse-
re Anliegen zu. Neben  einem 

zügigeren Ausbau der euro-
päischen Grenzschutz behörde 
FRONTEX und einer wesentlich 
besseren Kompatibilität sowie 
Vernetzung der europäischen 

Sicherheitsdatenbanken kam 
auch die aktuelle Situation an 
der österreichisch-deutschen 
Grenze in Bayern zur Sprache. 
Hier wurden einerseits die 
 politischen Bemühungen um 
Verstärkung der Polizeien in 
Bayern und des Bundes gewür-
digt, andererseits aber auch 
der Hoffnung Ausdruck gege-
ben, dass durch einen schnellst-
möglichen besseren Schutz der 
EU-Außengrenzen diese euro-
päischen Binnenkontrollen 
baldmöglichst wieder weg-
fallen können.

EPU-Präsident Gerrit van de 
Kamp nahm die Gelegenheit 
wahr, Österreich im Zuge der 
EU-Ratsherrschaft um Unter-
stützung des EPU-Anliegens 
„Minimal Standards“ zu bitten. 
Gerade durch seine günstige 
Lage und die guten Kontakte 
zu den osteuropäischen Län-
dern sollte es möglich sein, 
dass deutliche Fortschritte für 
eine bessere Ausrüstung bei 
den osteuropäischen Polizeien 
erzielt werden können. Auch 
dies stellt nicht zuletzt einen 
wesentlichen Faktor für sicher-
heitspolitische Verbesserungen 
insbesondere bei den Grenz-
kontrollen dar. 

 < Gerrit van de Kamp (EPU), 
Rainer Wendt (DPolG), 
 Hermann Benker (EPU), 
StS Mag. Karoline Edtstad-
ler, Ministerialrat Mag. 
 Gernot Maier (BMI Wien) 
(von links)

 < Staatssekretärin Mag. Karoline Edtstadler (Mitte), DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt (2. von rechts), EPU-
Präsident Gerrit van de Kamp (2. von links), EPU-Vize präsident Hermann Benker (rechts) und EPU-Vorstandsmit-
glied Michael Dunkel (BMI Wien)
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Bundeskanzler Sebastian Kurz 
stellte die Schwerpunkte der 
EU-Ratspräsidentschaft in Be-
zug auf Sicherheitspolitik und 
andere Politikfelder dar. Fron-
tex müsse weiter ausgebaut 
und zu einer echten Grenzsi-
cherungsbehörde umgestaltet 
werden, führte er aus. Dabei 
müsse klar sein, dass die euro-

päische Freizügigkeit ohne sta-
tionäre Grenzkontrollen eine 
große Errungenschaft sei, die 
man grundsätzlich nicht auf-
geben dürfe. 

Dazu sei es notwendig, einen 
konsequenten Schutz aller 
 europäischen Außengrenzen 
sicherzustellen. Nicht irgend-

welche Schleuserbanden, so 
der Kanzler, sondern die Euro-
päer selbst sollten darüber 
entscheiden, wer und unter 
welchen Bedingungen nach 
Europa einreisen darf. Inner-
halb der EU solle es keine sta-
tionären Grenzkontrollen, 
wohl aber umfassende Aus-
gleichsmaßnahmen geben, 

die durch moderne Technik 
unterstützt werden müsse. 
Die Informationssysteme der 
EU müssen nach Vorstellung 
von Kanzler Kurz besser als 
bisher aufeinander abge-
stimmt sein, damit Informa-
tionen besser und zuverlässi-
ger an die richtigen Stellen 
gelangen.  
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DPolG-Bundesvorsitzender besucht 
die Bundesdruckerei in Berlin

„Wir geben Identität“ 
Wenn man die Arbeit und das 
Aufgabenspektrum der Bun-
desdruckerei unter eine Über-
schrift setzen wollte, so wür-
de „Sichere Identitäten sind 
unsere Lösung“ gut passen. 
Von der Herstellung von Rei-
sepässen, Personalausweisen, 
Führerscheinen, Banknoten 
bis hin zu automatischen Fin-
gerabdruck-Identifikationssys-
temen bietet die Bundesdru-
ckerei, mit Sitz im Zentrum 
Berlins, eine breite Produkt-
palette an. 

DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt informierte sich 
bei einem Besuch am 20. Juni 
2018 vor Ort über die Arbeit 
der seit 1851 bestehenden 
Druckerei, die damals noch Kö-
niglich-Preußische Staatsdru-
ckerei hieß. Heute beschäftigt 
die Bundesdruckerei, die dem 
Bundesfinanzministerium un-
tersteht, knapp 2 700 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. 

Im Show-Pavillon des Unter-
nehmens erläuterten Stefan 
Böhm, Direktor Öffentliche 
Verwaltung, Sandra Pfeifer, 
 Leiterin der Konzernsicherheit, 
und Alexander Bludau, Pro-
duktmanager, Lösungen und 
Angebote der Bundesdruckerei. 
In erster Linie ging es um die 
Vorführung der mobilen Fahn-
dungskomponente, die der 
Bundespolizei, aber auch Län-
dern und Kommunen zur Ver-

fügung gestellt werden kann. 
In Zeiten wachsender Sicher-
heitsanforderungen an inter-
nationalen Grenzübergängen 
ist es entscheidend, die Identi-
täten der Reisenden und ihre 
Einreiseberechtigung zügig und 
zuverlässig zu prüfen. Gar nicht 
so leicht bei der Vielzahl unter-
schiedlicher und elektronischer 
Identitätsdokumente mit hoch-
komplexen Technologien und 
Sicherheitsmerkmalen. 

 < Mobile Fahndungs-
komponente

Diese mobile Fahndungskom-
ponente ist ein effizientes, 
hochsicheres und mehrstufi- 
ges System mit diversen Kom-
ponenten. Der Kern besteht da-

bei aus einer schnellen und ef-
fektiven Fälschungserkennung 
von ID-Dokumenten. Über ein 
zentrales Hintergrundsystem 
bezieht die App dabei stets die 
 aktuellsten Informationen. Die 
einzelnen Services sind modular 
wählbar und lassen sich flexibel 
anpassen, erweitern, zu- oder 
abschalten. Sie können neu 
kombiniert werden, wenn Pro-
zessveränderungen es erfordern 
– beispielsweise aufgrund neu-
er Gesetze oder als Reaktion auf 
veränderte Sicherheitslagen. 

Die Bundespolizei setzt mitt-
lerweile bereits über 1 800 ID-
Prüfgeräte der bdr ein, dabei 
auch einige Länder und Kom-
munen. Der weitere Bedarf ist 
groß, aber staatliche Entschei-

dungsträger kommen nur lang-
sam voran und es gibt noch 
kein Land, in dem eine ausge-
reifte und optimale Dokumen-
tenprüfung existiert. Überdies 
werkelt so manches Bundes-
land an eigenen Lösungen. Ein 
Umdenken in den Behörden 
mit dem Ziel, einheitliche Lö-
sungen bundesweit voranzu-
bringen, ist deshalb unabding-
bar, so Sandra Pfeifer.

 < DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt lässt sich im 
 Beisein von Stefan Böhm, 
 Direktor Öffentliche Verwal- 
tung der bdr, die Überprüfung 
von Pässen zeigen.

 < Im Zentrum Berlins 
angesiedelt: Die 
Bundesdruckerei in 
der Kommandan-
tenstraße

 < Die Ausweiskarten werden auf das Format gestanzt und anschließend einzeln fertigproduziert.
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 < Die Bundesdruckerei entwickelte spe-
ziell für die Bedürfnisse von Polizei-,  
            Grenz- und Zollbehörden das 

mobile Lese- und Prüfgerät 
VISOTEC® Mobile 100.  

Das Gerät ist handlich,  
robust und perfekt  

zugeschnitten für  
mobile Ein- 

                                                       sätze.

Aber nicht nur die Technik 
muss auf den neuesten Stand 
gebracht werden und verfüg-
bar sein, auch diejenigen, die 
die Technik bedienen, sollten 
regelmäßige Weiterbildungen 
und Schulungen bekommen. 
Pässe und Identifikationsdoku-
mente müssen zwar weltweit 
bestimmte Mindeststandards 
erfüllen, trotzdem, bei über 
200 Staaten auf der Welt, vari-
ieren die äußeren Merkmale 
von Pässen und Ausweisen na-
türlich. Geschulte Augen regis-
trieren deshalb eher Abwei-
chungen oder Auffälligkeiten. 

 < Datenvernetzung 
wichtig

Das Thema fälschungssichere 
Ausweisdokumente sowie mo-
derne ID-Prüfgeräte steht na-
türlich nicht zuletzt aufgrund 
der Flüchtlingsproblematik  
nach wie vor weit oben auf der 
Agenda. Nachdem seit 2015 

über eine Million Flüchtlinge 
ins Land kamen, stellt sich die 
Frage, wie diese erfasst werden 
und wie Mehrfachregistrierun-
gen ausgeschlossen werden 
können. 

Der Ausweis, den Flüchtlinge 
bekommen, enthält neben Fo-
to, Namen und Alter auch An-
gaben zur Herkunft des Flücht-
lings. Mithilfe eines scannbaren 
QR-Codes im  Dokument kann 
die Polizei prüfen, bei welcher 
Erstaufnahmeeinrichtung die 
Person registriert ist. Bei der 
Datenerfassung von Flüchtlin-
gen werden zusätzlich Finger-
abdrücke aufgenommen und 
an die zuständigen Behörden 
weitergeleitet.  Idealerweise 
sollen alle mit Flüchtlingen be-
fassten Behörden Zugriff auf 
die Daten bekommen. Das soll 
verhindern, dass Asylbewerber 
mit mehreren Identitäten un-
terwegs sind. Auch wer bereits 
in einem anderen EU-Land 

regis-
triert 
worden 
ist, wird 
erkannt und 
könnte dorthin 
zurückgeschickt 
werden. Aber die 
reale Situation im 
Sommer 2018 zeigt, 
noch längst nicht alles 
läuft optimal. Ankommende 
Flüchtlinge in anderen EU-
Staaten werden nicht immer 
 registriert und am Datenaus-
tausch zwischen den Staaten 
hakt es ebenfalls. Es gibt viel zu 
tun also, vor allem auf politi-
scher Ebene. 

Die Bundesdruckerei jedenfalls 
bietet ihre Leistungen auf höchs-
tem Niveau an. Dass diese nicht 

nur in 
Deutsch-
land gefragt 
sind, sondern auch in 
anderen Ländern, beweist, 
dass das Unternehmen auf ei-
nem richtigen und zukunftswei-
senden Weg ist. 
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DPolG-Bundesvorsitzender im Gespräch  
mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung

Drogenbekämpfung: Verbindliche 
Reaktion des Staates notwendig
Um Strategien und Möglich-
keiten der Bekämpfung von 
Drogensucht in Deutschland 
ging es in einem Gespräch zwi-
schen der Drogenbeauftragten 
der Bundesregierung, Marlene 
Mortler (CSU), und dem DPolG-
Bundesvorsitzenden Rainer 
Wendt am 8. August 2018 in 
Berlin. Nach wie vor stellt der 
Handel und Konsum mit 
Rauschgiften ein Problem dar 
in Deutschland. Wie kürzlich 
das Lagebild zur Rauschgiftkri-
minalität des BKA feststellte, 
haben die Straftaten im Zu-
sammenhang mit Rauschgift 
im Jahr 2017 erneut zugenom-
men. Als ein großes Problem 
erweist sich dabei der Canna-
bishandel und -besitz. Allein in 
diesem Bereich ging die Polizei 
fast 199 000 Delikten nach. So 
ist zwar der Besitz von Canna-
bis strafbar – bis zu einer be-
stimmten Menge, die die Bun-
desländer festlegen, kann der 
Staat jedoch von einer Straf-
verfolgung absehen.

Um trotzdem zu verdeutlichen, 
wie gefährlich der Drogenkon-
sum ist, sollte der Staat nach 
jedem Vorfall eine verbindliche 
Reaktion zeigen. Das kann 
durch Ansprache, Beratungs-
gespräche oder Aufklärungs-
veranstaltungen erfolgen. Ge-
rade junge Menschen können 
mit einer raschen und positiv 
formulierten Reaktion gut er-
reicht werden, so waren sich 
Marlene Mortler und Rainer 
Wendt einig.

Entscheidend für eine schnelle 
Reaktion sind die personellen 
Ressourcen in den Ländern und 
in den Kommunen. Hier hakt 
es leider noch in einigen Re-
gionen. Oft verfügt die Justiz 
nicht über die Kapazitäten 

oder verfolgt andere Priori-
täten. Gefragt im Bereich der 
Prävention und beim Gespräch 
mit zum Beispiel auffällig ge-
wordenen jungen Menschen 
sind auch die Schulen, das El-
ternhaus und die weitere sozi-
ale Umgebung. Aber auch an 
dieser Stelle, so berichtete die 
Drogenbeauftragte, verzeichne 
ihr Haus sehr unterschiedliches 
Engagement. So gebe es das 
staatlich unterstützte Projekt 
FreD (Frühintervention bei 
erstauffälligen Drogenkon-
sumenten), das greift, wenn 
Jugendliche in der Schule, im 
 Verein oder im Ausbildungsbe-
trieb auffällig werden. Mittels 
Gesprächen und Gruppenange-
boten können die Jugendlichen 
ihr eigenes Verhalten reflektie-
ren und letztlich ändern. 

 < Bundesmittel für Schulen

Der Bund stellt darüber hinaus 
den Schulen Mittel zur Verfü-
gung, um im Unterricht Aufklä-
rungs- und Präventionsarbeit 
zu leisten. Während dieses An-
gebot in den alten Bundeslän-

dern gut angenommen wird, 
gibt es vor allem in den neuen 
Ländern Nachholbedarf, kons-
tatierte Mortler. Dabei wäre 
auch hier eine verstärkte Dro-
genprävention nötig, nicht 
 zuletzt aufgrund des grenz-
überschreitenden Handels  
mit Drogen: Stichwort Crystal 
Meth, das seit einigen Jahren 
verstärkt über die tschechisch-
deutsche Grenze geschmug-
gelt wird.

An dieser Stelle sei auch die 
 Polizei gefordert, sagte Bun-
desvorsitzender Rainer Wendt. 
Vorbildlich agiere an dieser Stel-
le Bayern, das mit seiner eige-
nen Grenzpolizei und der Mög-
lichkeit der Schleierfahndung 
Drogenschmuggel frühzeitig 
unterbinde. Andere betroffene 
Länder könnten sich daran 
 orientieren und ihre Schleier-
fahndung intensivieren. 

Das ist auch notwendig, denn 
hinter der Drogenkriminalität 
steht häufig die Organisierte 
Kriminalität. Um die zu be-
kämpfen, bedarf es viel um-

fassenderer Instrumente als  
das der Schleierfahndung. Not-
wendig sind mehr polizeiliche 
Befugnisse wie die Telekommu-
nikationsüberwachung, die Vor-
ratsdatenspeicherung und ein 
Gesetz zur Beweislastumkehr 
beim Verdacht auf Geldwäsche. 
Manches ist auf den Weg ge-
bracht, anderes erfährt starken 
Widerstand aus datenschutz- 
und verfassungsrechtlichen 
 Bedenken. Auch dürfe nicht 
 vergessen werden, dass Dro-
genhandel mittlerweile auch 
zur Terrorfinanzierung genutzt 
werden, so Wendt. Der Zusam-
menhang zwischen OK und 
 Terrorismus sei mittlerweile  
in vielen Fällen offensichtlich. 

Marlene Mortler und Rainer 
Wendt stimmten am Ende 
überein, dass die Herausforde-
rungen bei der Auseinander-
setzung mit Drogenkonsum 
und Drogenkriminalität vielfäl-
tig sind und nur in einem en-
gen Austausch zwischen Staat, 
Sicherheitsbehörden und ge-
sellschaftlichen Kräften gelöst 
werden können. 

 < Die Drogenbe-
auftragte der 
Bundesregie-
rung, Marlene 
Mortler (CSU), 
sprach mit 
DPolG-Bun-
desvorsitzen-
dem Rainer 
Wendt in ih-
rem Amtssitz 
im Bundes-
gesundheits-
ministerium.
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Nicht zuletzt aufgrund der 
 demografischen Entwicklung 
werden gesundheitliche Pro-
bleme und sich daraus even-
tuell ergebende Behinderun-
gen künftig immer häufiger. 
Es wird deshalb auch immer 
wichtiger, eine behinderten-
gerechte Ausübung des Beru-
fes in allen Bereichen sicher-
zustellen.

Gerade bei Polizeibeamtin- 
nen und -beamten steht  
mit dem Eintritt gesundheit-
licher Einschränkungen oft  
die Ausübung ihres Berufes 
auf dem Spiel. Schnell wird 
man zum Polizeiarzt geschickt 
und in der Folge gegebenen-
falls sogar vorzeitig in den 
 Ruhestand versetzt. Damit  
die betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen im Vollzug,  
in der Verwaltung und im 
 Tarifbereich entsprechend  
gut ver treten und beraten 
werden, brauchen wir starke 
Schwerbehindertenvertre-
tungen.

Dazu suchen wir immer wieder 
sozial kompetente und enga-
gierte Kolleginnen und Kolle-
gen mit Empathie und Durch-
setzungsvermögen, die sich 
dazu bereit erklären, sich als 
Schwerbehindertenvertreter 
zur Wahl zu stellen und vor Ort 
in der Schwerbehindertenver-
tretung aktiv mitzuwirken.

Die nächsten Wahlen finden 
statt vom 1. Oktober bis 
30. November 2018.

 > Wie alle vier Jahre werden 
die örtlichen Schwerbehin-
dertenvertretungen bundes-
weit neu gewählt.

 > Wahlberechtigt sind die 
schwerbehinderten und 
gleichgestellten Beschäftig-
ten in der Dienststelle.

 > Wählbar sind dagegen alle 
Beschäftigten der Dienststel-
le, die volljährig sind und der 
Dienststelle mindestens 
sechs Monate angehören; sie 
müssen selbst nicht schwer-
behindert sein.

< Welche Aufgaben hat 
die Schwerbehinderten-
vertretung?

 > Vertretung der Interessen 
schwerbehinderter Men-
schen sowie Beratung bei 
Fragen und Problemen

 > Förderung ihrer Eingliede-
rung in die Dienststelle 

 > Unterstützung bei Anträgen 
auf Feststellung einer Behin-
derung, ihres Grades und ei-
ner Schwerbehinderung

 > Hilfe bei Anträgen auf 
Gleichstellung an die Agen-
tur für Arbeit

 > Entgegennahme von Anre-
gungen und Beschwerden 
schwerbehinderter Men-
schen

 > Verhandlungen mit der 
Dienststelle 

 > Beantragung insbesondere 
präventiver Maßnahmen  
bei den zuständigen Stellen, 
die Schwerbehinderten 
 dienen

 > Überwachung der Einhaltung 
von geltenden Gesetzen, Ver-

ordnungen, Tarifverträgen, 
Betriebs- oder Dienstver-
einbarungen sowie Verwal-
tungsanordnungen zuguns-
ten schwerbehinderter 
Menschen sowie Überwa-
chung der Erfüllung der  
dem Arbeitgeber obliegen-
den Pflichten.

 < Schwerbehinderten-
vertretungen

 > sind rechtlich abgesichert 
und unterliegen einem be-
sonderen Kündigungsschutz!

 > werden für die Erledigung 
 ihrer Aufgaben von der 
dienstlichen Tätigkeit frei-
gestellt! 

Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft ruft ihre Mitglieder dazu 
auf, sich vor Ort als Kandidatin 
oder Kandidat für das Amt der 
Schwerbehindertenvertretung 
zur Verfügung zu stellen. Zeige 
dein soziales Engagement im 
Ehrenamt! 
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Lutz Wilhelm Kellerhof

Die Tote im Wannsee
Kriminalroman, Politkrimi

1968 – Wolf Heller ermittelt in 
politisch aufgeheizter Zeit.

Rudi Dutschke, Uschi Obermai-
er, Willy Brandt, Axel Springer, 
Benno Ohnesorg – die Sechzi-
gerjahre sind ihre Bühne, Berlin 
ist ihre Bühne. Es stand viel auf 
dem Spiel. Und Wolf Heller 
muss sich als junger Polizist in 
diesen Zeiten beweisen. 

Wolf Heller interessiert sich 
 eigentlich nicht für Politik, 
doch plötzlich ist alles poli-
tisch. Ohne es zu wollen, ge- 
rät er zwischen die Fronten. 
Die Polizei gilt als reaktionärer 
Haufen, Studenten demons-
trieren lautstark in den Stra-

ßen und seine Freundin Louise 
zieht in eine Kommune. Da 
wird eine junge Frau tot am 
Ufer des Wannsees gefunden. 
Nur die roten Schlangenleder-
schuhe geben einen brauchba-
ren Hinweis auf ihre Identität. 

Als der Kommissar ein Bild der 
Schuhe in einer Berliner Zeitung 
veröffentlichen lässt, meldet 
sich eine Kollegin der Toten: 
Heidi Gent arbeitete in Horst 
Mahlers Anwaltsbüro. Heller 
soll den Fall schnell abschließen. 

Auf der Polizei liegt noch der 
Schatten der Ermordung von 
Benno Ohnesorg, der Druck aus 
dem Schöneberger Rathaus ist 

enorm. Doch als er zu-
fällig mitbekommt, dass 
sein Chef lautstark mit 
einem Unbekannten über 
die Tote streitet, lässt er 
nicht mehr locker. 

Der Krimi ist auch eine 
Reise zurück in eine ana-
loge Zeit. So gab es die 
Anweisung, dass Polizis-
ten stets ein paar Gro-
schen dabei haben 
mussten. Für Telefon-
zellen, um von dort aus 
mit ihren Dienststellen 
sprechen zu können. Die 
Streifenwagen – meist VW- 
Käfer – hatten in der Regel 
 keinen Funk ... 

Ullstein-Verlag, 384 Seiten, 
16 Euro, eBook 13,99 Euro, 
ISBN: 978-3-550-05064-0 
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20-jähriges Jubiläum

Herzogliche Ehre für die DPolG-Stiftung
Für die DPolG-Stiftung in Bay-
ern steht das Jahr ganz im Zei-
chen des 20-jährigen Jubiläums. 
Am 13. Juni empfing Stiftungs-
vorsitzender Berend Jochem 
zahlreiche Ehrengäste sowie 
knapp 200 weitere Gäste zum 
feierlichen Festakt in Fall/ 
Lenggries (siehe POLIZEISPIE-
GEL 7/8-2018). Eine besondere 
Ehre war es für den Stiftungs-
vorsitzenden, Elizabeth Her-
zogin in Bayern begrüßen zu 
können. Als Urururenkelin des 
Prinzregenten Luitpold, der in 
Vertretung seines Cousins Lud-
wig II. Bayern von 1886 bis 
1912 regierte, überbrachte sie 
im Namen der Wittelsbacher 
Glückwünsche und Anerken-
nung für die Arbeit der Stiftung. 

In ihrem Grußwort hob sie die 
Verbundenheit zu Fall heraus: 
„Das vormals königliche Forst-
amt Fall, wo wir uns gerade 
 befinden, war von jeher ein 
 beliebter Aufenthaltsort der 
bayerischen Monarchen. Gera-
dezu geliebt wurde das Forst-
amt Fall vom Prinzregenten 
 Luitpold. Mein Urururgroß-

vater liebte Fall, er bezeichnete 
es einmal als sein Paradies. 
Hier war er frei. Es gab keine 
Zwänge und Termine.

Er konnte, gekleidet in Tracht 
und Loden, sich frei bewegen 
und jagen. Es war ihm außer-
dem möglich, ohne den an-
sonsten allgegenwärtigen 
 Beamtenapparat mit der Be-
völkerung sprechen und war, 
im Gegensatz zu seinem 

 exzentrischem Vetter Ludwig II., 
sehr volksnah.“

Diese außergewöhnliche Ge-
gend gepaart mit den Ideen 
und dem Engagement der 
DPolG-Stiftung macht Fall so 
einzigartig für viele Kollegin- 
nen und Kollegen der Polizei  
in Deutschland. Herzogin Eliza-
beth: „Gerade die Mitarbeiter 
der Polizei, die für unsere Sicher-
heit und für ein sorgenfreies 

Miteinander zuständig sind und 
zugleich so wenig Dank und An-
erkennung bekommen, können 
sich hier der Natur und Erho-
lung widmen. Inmitten dieser 
spektakulären Kulisse fällt es 
den Gästen der Stiftung der 
Deutschen Polizeigewerkschaft 
hoffentlich etwas leichter, ne-
gative Erlebnisse zu verarbeiten 
und neue Kraft zu schöpfen.

Die überwältigende Bergwelt 
erleben zu können und zu-
gleich Hilfe und Trost in Ge-
sprächen nach traumatischen 
Momenten zu erfahren, ist 
vielleicht eines der vielen klei-
nen Geheimnisse von Fall.“

DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt zeigte sich im 
Anschluss an ihre Rede beein-
druckt: „Daran könnten sich 
Politiker heutzutage ein Bei-
spiel nehmen – nicht nur re-
den, sondern auch handeln. 
Vielleicht gelingt es, einmal  
der Bundeskanzlerin zu zeigen, 
was alles für Polizistinnen und 
Polizisten hierzulande getan 
werden kann.“ 

 < Elizabeth Herzogin in Bayern bei ihrer Rede vor den Ehrengästen in Fall/
Lenggries
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 < Urlaubsangebote

Zinnowitz/Ostsee 
2 Zimmer, ruhige Ferienwoh-
nung, Zinnowitz, Erdgeschoss, 
Terrasse, WLAN, kostenfreier 
Parkplatz, 800 m zum Strand, 
Frühbucher 5 % Rab. bis 
30. 11. 2018 für 2019, Kontakt: 
fewogade@t-online.de  

Homepage: www.ostseequar 
tett.de, Mobil: 0172.6623433, 
Tel: 030.5647476

Wittensee, SH/Ostseenähe 
Gemütl. Holzferienhaus mit 
Seezugang, herrl. Garten, 
Kanu/Fahrrad. 2 SZ (3 + 2), 

max. 5 Pers. Küche (inkl. Ge-
schirrsp./MW), Bad, Kamin. Ab 
70 €/Nacht. Tel: 0176.20284339, 
dgossel@gmx.de

Toskana/Maremma 
Nur 25 Min. ans Meer, wunder-
schöne Strände, glasklares Was-
ser. Traumhafte Aussicht von 

der Terrasse in klassische toska-
nische Landschaft. Naturstein-
FeWo in historischem Dorf 
Caldana. 65 m2, 2 Schlafzim-
mer, max. 4 Pers., voll ausge-
stattet, Küche inkl. Geschirrsp., 
Tel. 08131.260463; E-Mail: 
 residenzacaldana@hotmail.com

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum  Abdruck. 

Bitte beachten Sie:

1.  Keine gewerblichen Inserate. Wir behalten uns  Kürzungen vor.

2.  Ihre Zusendung muss mit Schreibmaschine/PC geschrieben sein 
und  Ihren  Namen mit Anschrift enthalten. 
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/E-Mail.

3.  Umfang: max. 190 Buchstaben 
(30 Buchstaben i. Überschrift, 160 Buchstaben i. Text)

4.  Kosten: 20,– €; Rechnung abwarten! 

E-Mail: dpolg@dbb.de

REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin

< Arbeitsplatzbörse

Die DPolG unterstützt in die-
ser Rubrik die Bemühungen 
 aller  Kolleginnen und Kollegen 
zum Wechsel in ein anderes 
Bundesland. Die Veröffentli-
chung ist kostenfrei. Bitte nut-
zen Sie für Ihre  Zuschrift das 
Internet: dpolg@dbb.de.

Achtung: Mit Ihrer Zusendung 
stimmen Sie der Veröffentli-
chung auch im  Internet zu!

Schleswig-Holstein <-> 
 Mecklenburg-Vorpommern 
Bin von der Landespolizei 
Rheinland-Pfalz (PK A 9) und 
möchte zur Landespolizei 
 Baden-Württemberg (WSD 
oder BePo), Ringtausch denk-
bar, TP kann von A 9 bis A 11 
sein und kann in jedes PP 
 innerhalb von R-P wechseln, 
mobil: 0176.56667476
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DPolG-Bundesseniorenkonferenz fordert

Wiederherstellung der Ausgleichszahlung 
(Übergangsgeld) beim Ruhestandseintritt

Die diesjährige Tagung der 
Bundesseniorenkonferenz am 
9. und 10. Juli 2018 im Berliner 
dbb forum befasste sich unter 
Vorsitz des DPolG-Bundesse-
niorenbeauftragten Gerhard 
Vogler insbesondere mit der 
Vorbereitung des im Fünfjah-
resturnus am 29./30. Ok tober 
2018 stattfindenden dbb 
 Seniorenkongresses.

Die Konferenz in der Zusam-
mensetzung der Senioren-
beauftragten der DPolG- 
Landesverbände sowie der 
Bundespolizei und des BKA 
verabschiedeten zwei Anträ-
ge, die im Oktober im höchs-
ten dbb Seniorengremium ver-
abschiedet werden sollen. In 
einem Grußwort hatte zuvor 
DPolG-Bundesvorsitzender 
 Rainer Wendt über  aktuelle 
 gewerkschafts- und sicher-
heitspolitische Themen infor-
miert und sich anschließend 
einer ausführlichen Ausspra-
che gestellt.

1. Übergangsgeld/
Ausgleichszulage

Bekanntlich erhielten Beamte 
der Vollzugsdienste mit einer 
besonderen Altersgrenze (60 
Jahre) bei Eintritt in den Ruhe-
stand eine Ausgleichszulage 
(Übergangsgeld). Mit der Erhö-
hung der allgemeinen Alters-
grenze von 65 auf 67 und damit 
einhergehend der besonderen 
Altersgrenze von 60 auf 62 Jah-
re wird seitdem nicht zuletzt 
als Folge der Föderalismusre-
form diese Ausgleichszulage 
länderunterschiedlich sukzes-
sive abgebaut. 

Obwohl der alte Abstand von 
fünf Jahren zwischen allge-
meiner und besonderer Alters-
grenze weitgehend wieder 
 hergestellt ist, bleibt es in  
den allermeisten Fällen bei  
der Kürzung/Streichung.

Der Bund hat für seine Voll-
zugsdienste in § 48 BeamtVG 

ein solches Übergangsgeld bis 
zur Höhe des Fünffachen der 
letzten Dienstbezüge, jedoch 
nicht über 4 091 Euro, gesetz-
lich geregelt. Der DPolG-An-
trag zielt auf die Herstellung 
der früheren Regelung bezie-
hungsweise der Regelung nach 
geltendem Bundesrecht ab. 
Dabei soll, auch beim Bund,  
der festgeschriebene Höchst-
betrag entsprechend der pro-
zentualen Einkommensver-
besserungen der letzten Jahre 
angepasst und künftig fort-
geschrieben werden. 

2. Steuerlicher Freibetrag
für Ehrenamt

Durch den Wegfall des sozia-
len Pflichtjahres in Verbin-
dung mit der Aufhebung der 
allgemeinen Wehrpflicht 
kommt dem Ehrenamt insge-
samt eine höhere  Bedeutung 
zu. Insbesondere Seniorinnen 
und Senioren sind in vielen 
Bereichen sozial en gagiert. 

Vor dem Hintergrund einer  
bis 2040 angestrebten Vollbe-
steuerung sollte die ehren-
amtliche Tätigkeit gerade der 
Seniorinnen und Senioren im 
Interesse des Allgemeinwohls 
nicht steuerlich „bestraft“, 
sondern besser wertgeschätzt 
werden. Der steuerliche Frei-
betrag (zurzeit 2 400 Euro) soll 
deshalb erhöht werden.

 < Freizeitaktivitäten

Im POLIZEISPIEGEL Nr. 11/2017 
hatten wir organisierte Rad-
wochen auf Mallorca und den 
Aufbau einer DPolG-Camping-
Gruppe in Aussicht gestellt. Die 
beiden Initiatoren Wolfgang 
Faber und Siggi Stich mussten 
nun „Fehlanzeige“ melden. In 
beiden Fällen scheiterte das 
Vorhaben daran, dass die Co-
Unternehmen beziehungswei-
se die Camping-Partner jeweils 
finanzielle Sicherheiten für mo-
natelange Vorbuchungen ver-
langen. Diese enormen finanzi-

 < Die DPolG-Seniorenbeauftragten des Bundes und der Länder tagten unter der Leitung ihres Vorsitzenden Gerhard Vogler und begrüßten als Gast den 
DPolG-Bundesvorsitzenden Rainer Wendt am 9./10. Juli in Berlin.
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ellen Risiken konnten und 
wollten wir nicht eingehen.

 < Seniorenseminar wird 
wiederholt

Das seniorenpolitische Semi-
nar zu den Themenbereichen 
Vorsorgevollmacht, Betreu-
ungsverfügung, Patientenver-
fügung, Erben und Vererben, 
Pflegerecht unter anderem 
wird letztmalig vom 4. bis 
6. Dezember 2018 in der dbb 
akademie Königswinter bei 
Bonn durchgeführt. Die Aus-
schreibung erfolgt im POLIZEI-
SPIEGEL Oktober 2018.

 < Dokumentordner für 
den Notfall, Broschüren 
„Ratgeber für Pflege“ 
und „Erbrecht“

Die bisher mehr als 35 000 aus-
gegebenen Exemlare des dbb 
Notfallordners, die stark nach-
gefragten Broschüren zu allen 
Fragen des Erbrechts und der 
Ratgeber zum „Pflegerecht“ 
sind eine überzeugende Bestäti-
gung einer dbb Serviceleistung. 
Alle Werke können als Neuauf-
lagen individuell beim dbb 
 verlag (kontakt@dbbverlag.de; 
 Telefon: 030.7261917-0) ange-
fordert werden.

 < Berichte aus den 
 Landesverbänden

Erfreut zeigte sich der Vorsit-
zende Gerhard Vogler über die 
Berichte aus den Mitgliedsver-
bänden. Überall, so sein Fazit, 
sei nunmehr der strukturelle 
Aufbau einer bundesweiten 
Seniorenvertretung abge-
schlossen. Bereits nachweis-
bar und messbar ist in einzel-
nen Ländern mit besonderen 
Aktivitäten laut Feststellung 
der dortigen Landessenioren-
beauftragten die Zahl der 
Austritte anlässlich von Ruhe-
standseintritten zurückgegan-

gen. Kein Wunder: Die vielen 
Vorteile einer Mitgliedschaft 
auch im Ruhestand sind über-
zeugend (siehe www-dpolg.
de>über uns>senioren> 
leistungs- und vorteilskata-
log). Neu: Rechtsschutzge-
währung bei Einstufung in 
eine der fünf Pflegegrade. 
 Gerade diese Rechtsschutz-
gewährung aus dem privaten 
Lebensbereich ist eine heraus-
ragende Serviceleistung des 
dbb und seiner Einzelgewerk-
schaften und damit gerade 
auch für „Ruheständler“ wich-
tig. Deshalb: „Dabei bleiben 
– es lohnt sich!“ 

Spendenfahrt mit dem Rad für die DPolG-Stiftung

Deutschlandtour 2019:  
Auch Helfer brauchen Hilfe
Es ist wieder soweit, es gibt wieder eine Fahrrad-
spendentour für die DPolG-Stiftung. Diesmal wer-
den vier Stammfahrer (Ronald Helmer, Michael 
Vogeler, Stephan Paul Marcus, Klaus Vöge) aus 
Hamburg die Tour fahren.

Anders als 2016, als wir zu 
zweit von der dänischen Gren-
ze bei Flensburg auf dem kür-
zesten Weg zur Stiftung nach 
Lenggries/Fall auf dem Moun-
tainbike gefahren sind, werden 
wir 2019 alle Landeshaupt-
städte besuchen und somit 
 allen Landes- und Bundes-
verbänden der DPolG so die 
Gelegenheit geben, sich vor 
Ort zu präsentieren.

Die Tour ist über circa 2 400 
 Kilometer aufgeteilt in drei Ab-
schnitte, der erste Abschnitt 
umfasst sieben Etappen, der 
zweite und auch der dritte Ab-
schnitt umfassen jeweils sechs 
Tagesetappen.

< Die Etappen

Start dieser Spendenfahrt ist 
Freitag, der 7. Juni 2019, in 
Dresden, die 2. Etappe führt 

uns am 8. Juni durch Erfurt. 
Magdeburg erreichen wir am 
Ende der 3. Etappe (9. Juni) und 
starten dort zur 4. Etappe am 
10. Juni über Potsdam nach 
Berlin. Am 11. Juni starten wir 
in Berlin, um dann am 12. Juni 
in Schwerin anzukommen. Wei-
ter geht es dann am 13. Juni 
nach Kiel, hier gibt es einen Ru-
hetag nach sieben Etappen.

Am Samstag, dem 15. Juni, 
 fahren wir dann von Kiel über 
Hamburg nach Niedersachsen. 
Bremen wird am 16. Juni pas-
siert und Hannover wird am 
17. Juni auf der 10. Etappe 
durchfahren.

Die 11. Etappe führt uns nach 
Bochum, von dort geht es auf 
der 12. Etappe am 19. Juni über 
Düsseldorf in Richtung Rema-
gen. Wiesbaden und Mainz 
werden am 20. Juni auf der 

13. Etappe erreicht. Auch hier 
gibt es wieder einen Ruhetag.

Die 14. Etappe am 22. Juni 
führt uns von Mainz in die 
Nähe von Homburg, am 
23. Juni erreichen wir Saar-
brücken und fahren dann 
noch bis Bad Bergzabern.  
Von dort geht es am 24. Juni 
über Karlsruhe nach Stuttgart. 
Während der 17. Etappe von 
Stuttgart Richtung Günzburg 
besuchen wir am 25. Juni die 
DPolG-Service in Göppingen. 
Am 26. Juni starten wir dann 
in der Nähe von Günzburg und 
fahren über Königsbrunn nach 
München. Die letzte Etappe 
erstreckt sich am 27. Juni von 
München bis nach Lenggries/
Fall zur Stiftung. Unterstützer 
und Mitfahrer auf den einzel-
nen Etappen sind gern gese-
hen und gewünscht.

Erste Anmeldungen, so aus 
Bremen, liegen schon vor. Die 
Distanzen auf den einzelnen 
Etappen liegen zwischen 113 
und 144 Kilometern und sind 
nicht unbedingt für Rennräder 
geeignet. Damit auch diese 
Spendentour zu einem Erfolg 

wird (2016: Spendeneinnah-
men über 19 000 Euro), bitten 
wir alle Landes- und Bundes-
verbände um tatkräftige Un-
terstützung.

Wir vier Hamburger werden 
wie auch schon 2016 für die 
Zeit der Teilnahme (drei Wo-
chen) unseren Jahresurlaub  
für die gute Sache opfern. 

 < Spendenkonto ...

... der DPolG-Stiftung für die 
Spendentour 2019.

IBAN:  
DE96 7009 0500 0501 9999 90 

BIC: GENOEDEF1S04 

SPARDA Bank München

Stichwort:  
DPolG-Spendentour 2019

Nähere Auskünfte über  
die Tour könnt ihr von mir 
erfahren:

Klaus Vöge, stellvertreten-
der Landesvorsitzender 
DPolG Hamburg, 

Mail:  
klaus.voege@dpolg-hh.de

Mobil: 0172.5696283 

©
 lz

f /
 F

ot
ol

ia

17

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft

> Polizeispiegel | September 2018

In
 e

ig
en

er
 S

ac
he



Neuregelung des fahrerlaubnisrechtlichen 
Beiwagenbetriebs an Kleinkrafträdern der 
Klasse L1e-B
Von Polizeikommisar Marco Schäler

Mit Inkrafttreten der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 zum 1. Januar 2016 wurde 
das europäische Typ genehmigungsrecht für zwei- und dreirädrige Kraftfahr-
zeuge sowie vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge grundlegend überarbeitet. 

Hierdurch ergab sich unter an-
derem Änderungsbedarf im 
nationalen Fahrerlaubnisrecht, 
da sich die fahrerlaubnisrecht-
liche Einstufung von Kraftfahr-
zeugen an den Vorgaben der 
3. EG-Führerscheinrichtlinie
(2006/126/EG) orientiert, die 
wiederum auf die Fahrzeug-
klassifizierung in der zwischen-
zeitlich außer Kraft getretenen 
Typgenehmigungsrichtlinie 
2002/24/EG verweist. 

Zur Behebung dieser Proble-
matik hat der europäische Ge-
setzgeber in Art. 81 (2) der 
nachfolgenden Verordnung 
(EU) Nr. 168/2013 festgelegt, 
dass Bezugnahmen auf die auf-
gehobenen Richtlinien als Be-
zugnahmen auf die Verord-
nung (EU) Nr. 168/2013 gelten 
und in Bezug auf die Richtlinie 
2002/24/EG nach Maßgabe der 
Entsprechungstabelle in An-
hang IX zu lesen sind1.

 < Änderungen in der 
FE-Klasse AM

Im Rahmen der nationalen 
Umsetzung wurden nunmehr 
die typgenehmigungsrechtli-
chen Vorgaben mit Inkrafttre-
ten der zwölften Verordnung 
zur Änderung der FeV2 am 

1 BR-Drucksache 417/17 vom 24. Mai 2017
2 BGBl. 2017 I Nr. 58, S. 3232 (12. VO zur Än-

derung der FeV)

24. August 2017 in die Fahrer-
laubnis-Verordnung integriert, 
wodurch sich unter anderem 
die nachfolgenden Änderun-
gen für den Betrieb von Beiwa-
gen an Kleinkrafträdern in der 
Fahrerlaubnisklasse AM erge-
ben haben.

Beiwagenbetrieb an Klein-
krafträdern der Klasse L1e-B:

Nach Abgleich der Tatbestands-
merkmale mit der bis zum 
23. August 2017 gültigen Fas-
sung wird deutlich, dass nun-
mehr kein Beiwagen an einem 
zweirädrigen Kraftfahrzeug der 
Klasse L1e-B mitgeführt wer-
den darf. In diesem Zusam-
menhang wurden die gemein-
schaftsrechtlichen Vorgaben 
aus der 3. EG-Führerschein-
richtlinie umgesetzt, wonach 
die in Art. 4 Nr. 2 der Richtlinie 
2006/126/EG beschriebene Le-
galdefinition zum Kleinkraftrad 
der FE-Klasse AM keinen aus-
drücklichen Verweis zur Anbrin-
gung eines Beiwagens enthält3. 

Infolge dieser Neuregelung 
wird nun auch der Beiwagenbe-
trieb an einem Mofa (§ 4 [1] 
Satz 2 Nr. 1 FeV) oder geschwin-
digkeitsbeschränkten Klein-
kraftrad (§ 4 [1] Satz 2 Nr. 1b 
FeV) eindeutig geregelt, da die 
tatbestandliche Entfernung aus 
der Berechtigung in der Fahrer-
laubnisklasse AM letztendlich 
auch zu einem teleologischen 
Verbot für die im nationalen 
Fahrerlaubnisrecht unterglie-

3 Krafträder der Klasse L3e (inklusive Unter-
klassen) dürfen hingegen mit einem Bei-
wagen ausgestattet sein.

derten Mofas und geschwindig-
keitsbeschränkten Kleinkrafträ-
dern führen muss. Bislang blieb 
die Zulässigkeit eines Beiwagen-
betriebs an diesen Kraftfahr-
zeugarten aus fahrerlaubnis-
rechtlicher Sicht unklar, da hier 
keine ausdrückliche Regelung in 
§ 4 (1) Satz 2 Nr. 1 und 1b FeV 
 bestand und demzufolge die 
beiden nachfolgenden Ausle-
gungsalternativen in Betracht 
gezogen werden konnten.

Zulässigkeit des 
 Beiwagenbetriebs:

Hiernach könnte eine etwaige 
Berechtigung aus der überge-
ordneten Kleinkraftradklasse 
(FE-Klasse AM) hergeleitet wer-
den, da der Betrieb eines Bei-
wagens an Kleinkrafträdern bis 
zum 23. August 2017 zulässig 
war.

Im Rahmen dieser Rechtsaus-
legung ergaben sich in der 
 Vergangenheit jedoch Ausle-
gungs  widersprüche zur „Ein-
sitzigkeit“ und „Einspurigkeit“ 
von Mofas (§ 4 [1] Satz 2 Nr. 1 
FeV), da der Anbau eines Beiwa-
gens zu einer Missachtung die-
ser zwingenden Tatbe stands-
vorausset zungen geführt hätte. 
Zwischenzeitlich wurde die 
„Einsitzigkeit“ mit Inkrafttreten 
der 11. VO zur Änderung der 
FeV4 zum 28. Dezember 2016 
aus der Legaldefinition gestri-
chen und das Tatbestandsmerk-
mal der Einspurigkeit dürfte mit 
Einführung der geschwindig-
keitsbeschränkten Kleinkraft-

4 BGBl. 2016 I Nr. 64, S. 3083 ff. (11. VO zur 
Änderung der FeV)

räder (§ 4 [1] Satz 2 Nr. 1b FeV) 
zum 1. Mai 20145 nur noch de-
klaratorische Bedeutung haben. 
Demnach scheint es wider-
sinnig, dass der Betrieb eines 
Beiwagens an einem geschwin-
digkeitsbeschränkten Klein-
kraftrad mit EG-Typgenehmi-
gung aufgrund der fehlenden 
Tatbestandsvoraussetzung zur 
„Einspurigkeit“ im europäi-
schen Typgenehmigungsrecht 
zulässig wäre und an einem 
Mofa mit einer nationalen Typ-
genehmigung eben nicht.

Zur Plausibilisierung einer et-
waigen Zulässigkeit des Beiwa-
genbetriebs könnte man sich 
zudem auch der Problematik 
zum fahrerlaubnisrechtlichen 
Anhängerbetrieb hinter Kraft-
rädern bedienen6. Hiernach 
wird eine solche Berechtigung 

5 BGBl. 2014 I Nr. 15 S. 348 ff. (10. VO zur 
Änderung der FeV)

6 Schäler: Überprüfung im Straßenverkehr: 
Mofas und Kleinkrafträder bis 25 km/h, 
S. 36 f.

 < Marco Schäler

 > seit 2009 im Polizeidienst 
Rheinland-Pfalz

 > nach dem Studium an der 
Hochschule der Polizei 
(Rheinland-Pfalz) eine an-
schließende Verwendung 
als Sachbearbeiter und 
Dienstgruppenleiter im 
Polizeipräsidium Koblenz. 

 > Autor verschiedener Fach-
beiträge, Referententätig-
keit im Verkehrs- und Poli-
zeirecht.
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zwar weder im Gemeinschafts-
recht noch im bundesdeut-
schen Fahrerlaubnisrecht ex-
pressis verbis reglementiert, 
allerdings ist der Betrieb nach 
Auskunft des Bundesministeri-
ums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur zulässig7. 

Unzulässigkeit des 
 Beiwagenbetriebs:

In diesem Zusammenhang 
wäre der Betrieb eines Beiwa-
gens unzulässig, da bislang 
kein aus drücklicher Verweis  
in den tatbestandlichen Aus-
führungen integriert wurde.  
Im Rahmen einer teleologi-
schen Reduktion könnte auch 
auf eine analoge Anwendung 
des in der Fachliteratur stritti-
gen Anhängerverbots hinter 
Krafträdern verwiesen wer-
den8. Entgegen der in Punkt 1 
genannten Rechtsauffassung 
wird hier der fahrerlaubnis-
rechtliche Betrieb von Anhän-
gern hinter Krafträdern ver-
sagt, da im nationalen und 
europäischen Fahrerlaubnis-
recht keine ausdrückliche Re-
gelung in den jeweiligen Fahr-
erlaubnisklassen für Krafträder 
getroffen wurde und etwaige 
Anhängerberechtigungen le-

7 Huppertz: Fahrerlaubnisrecht, S. 162, 
VDP-Verlag

8 Hentschel/König/Dauer: Straßenverkehrs-
recht, 43. Auflage 2015, Rn. 36 zu § 6 FeV

diglich Anwendung für die 
Klassen B, C und D finden. 
 Unbeachtlich bleibt hiernach, 
dass der Verordnungsgeber 
 etwaige Bau- und Betriebs vor-
schriften zum Anhängerbe-
trieb hinter Krafträdern in der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung reglementiert hat.

Mit Inkrafttreten der zwölften 
Verordnung zur Änderung der 
Fahrerlaubnis-Verord nung 
dürfte sich die Ableitung aus 
der ersten Fallalternative je-
doch erübrigt haben, da sich 
bei einer unterschiedlichen 
Auslegung der Beiwagen-
berechtigung innerhalb der 
Fahrzeug klasse L1e-B (KKR bis 
25 km/h und KKR bis 45 km/h) 
kaum begründ bare Wertungs-
widersprüche ergeben würden. 

 < Übergangsbestimmungen

Nach § 6 (6) S. 1 FeV bleiben 
Fahrerlaubnisse, die bis zum Ab-
lauf des 23. August 2017 erteilt 
worden sind, im Umfang der 
bisherigen Berechtigung, wie er 
sich aus der Anlage 3 ergibt, be-
stehen und erstrecken sich vor-
behaltlich der Bestimmungen in 
§ 76 FeV auf den Umfang der ab 
dem 24. August 2017 geltenden 
Fahrerlaubnisse.

Besondere Rücksicht sollte in 
diesem Zusammenhang auf die 

Besitzstandwahrung in § 76 
(8a) FeV genommen werden, da 
hiernach Inhaber einer Fahrer-
laubnis der Klasse AM, die bis 
zum Ablauf des 23. August 2017 
erteilt wurde, auch zum Führen 
von zweirädrigen Kleinkrafträ-
dern mit Beiwagen berechtigt 
sind. Infolge dieser Übergangs-
bestimmung ist zwar der Bei-
wagenbetrieb an zweirädrigen 
Kleinkrafträdern (inklusive 
Fahrrädern mit Hilfsmotor) 
möglich, allerdings gelten auch 
hier die in § 32 (9) StVZO nor-
mierten Vorgaben zur Breiten-
beschränkung von nicht mehr 
als 1 000 Millimetern.

Unklar bleibt jedoch in diesem 
Zusammenhang, ob die Über-
gangsbestimmungen zum 
Beiwa genbetrieb an Kleinkraft-
rädern in § 76 (8a) FeV auch 
sinngemäß für Mofas und 
geschwindig keitsbeschränkte 
Kleinkrafträder gelten. Hierge-
gen spricht jedoch die Tatsa-
che, dass der Verordnungsge-
ber keine gesonderte Regelung 
in den Übergangsbestimmun-
gen geschaffen hat und folglich 
wohl ohnehin von einem Be-
triebsverbot ausgegangen ist.

 < Zuwiderhandlungen

Ein Verstoß gegen das Verbot 
zum Beiwagenbetrieb führt in 
letzter Konsequenz zur Ver-

wirk lichung des in § 21 StVG 
geregelten Straftatbestands 
(Fahren ohne Fahrerlaubnis), da 
eine etwaige Inbetriebnahme 
erst durch den Besitz einer 
Fahrerlaubnis der Klasse A1 
(Leicht kraf trad) legitimiert 
wird. 

 < Fazit

Der bundesdeutsche Verord-
nungsgeber hat mit Umset-
zung der zwölften Verordnung 
zur Änderung der FeV einen 
weiteren Schritt zur vollständi-
gen Anpassung der Fahrerlaub-
nis-Verordnung an das europäi-
sche Typgenehmigungs- und 
Fahrerlaubnisrecht vollzogen. 
Leider muss hier aus prakti-
scher Sicht angemerkt werden, 
dass die Vielzahl von nunmehr 
bestehenden Übergangsbe-
stimmungen und das sich 
 ständig aktualisierende Fahr-
erlaubnisrecht zu einer nicht 
unerheblichen Rechtsunsicher-
heit in der praktischen Anwen-
dung führen.

Grundsätzlich dürfte der Weg-
fall der Beiwagenberechtigung 
für Kleinkrafträder jedoch keine 
gravierenden Probleme in der 
täglichen Verkehrsüberwa-
chung darstellen, da ein solches 
Gespann auch in der Vergan-
genheit eher eine Seltenheit 
gewesen ist. 
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Polizeiliche Mitteilungspflicht im Blickpunkt

Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörden 
gemäß § 2 Abs. 12 StVG 
Von Martin Maibach, Polizeipräsidium  Westhessen, Direktion Verkehr

Das Instrument der Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörden durch die Poli-
zei ist ein effektives Mittel der Gefahrenabwehr. Da auch Verhaltensweisen 
außerhalb des Straßenverkehrs zu melden sind, ist die Vorschrift nicht nur 
für Dienststellen mit Verkehrsbezug, sondern beispielsweise auch für viele 
Kriminalkommissariate von Bedeutung.

Die meisten Kollegen haben 
sicherlich selbst schon Mittei-
lungen an die Fahrerlaubnisbe-
hörden getätigt, beispielswei-
se bei Sicherstellung eines 
Führerscheins oder aufgrund 
eines anderen Fehlverhaltens 
im Straßenverkehr. Darüber 
 hinaus sind aber auch Verhal-
tensweisen zu melden, die mit 
dem Straßenverkehr auf den 
ersten Blick nichts zu tun ha-
ben. Über Art und Umfang der 
Mitteilungspflicht soll dieser 
Artikel am Beispiel Hessens 
Aufschluss geben.

 < Sinn der Mitteilung an 
die Fahrerlaubnisbehörde

Da mit dem Führen eines 
Kraftfahrzeugs im öffentlichen 
Verkehrsraum große Gefahren 
für die Allgemeinheit verbun-
den sein können, ist es Aufga-
be der Fahrerlaubnisbehörden, 
nur denjenigen Personen eine 
Fahrerlaubnis zu erteilen, die 
körperlich und geistig geeignet 
beziehungsweise befähigt 
sind1. Ist die Fahrerlaubnis erst 
einmal erteilt worden, ist es 
Aufgabe der Behörden, bei 
später auftre ten den Zweifeln 
an der Geeignetheit bezie-
hungsweise der Befähigung 
tätig zu werden2. Dabei kom-
men als Maßnahmen haupt-
sächlich infrage:

 > Behördlicher Entzug der Fahr-
erlaubnis (zum Beispiel schon 

1 Vgl.: § 2 Abs. 4 StVG, § 11 Abs. 1 FeV
2 Vgl.: § 46 FeV

bei Anzeichen für nur einma-
ligen Konsum von „harten 
Drogen“ – auch ohne Führen 
eines Fahrzeugs)3

 > Anordnen einer medizinisch-
psychologischen Untersu-
chung4 (sogenannte „MPU“),

 > Anordnen anderer Gutach-
ten5,

 > Erteilen von Auflagen und 
Beschränkungen6 (zum Bei-
spiel Untersagung von Fahr-
ten bei Dunkelheit aufgrund 
einer besonderen Augener-
krankung),

 > „Verwarnschreiben“ im Rah-
men des Projekts „Gelbe 
Karte“7 (besteht nicht bei al-
len Fahrer laubnisbehörden),

 > auf die möglichen Maßnah-
men der Fahrerlaubnisbehör-
den soll hier nicht näher ein-
gegangen werden, da der 
Artikel hauptsächlich die po-
lizeiliche Mitteilungspflicht 
behandelt.

Damit die Fahrerlaubnisbehör-
den überhaupt Kenntnis über 
Verhaltensweisen von Antrag-
stellern beziehungsweise Be-
sitzern einer Fahrerlaubnis er-
halten, sind diese zwingend 
auf Mitteilungen der Polizei 
angewiesen. Zwar können sie 
gemäß § 2 Abs. 7 StVG auch 

3 Vgl.: § 46 Abs. 1 FeV i. V. m. Anlage 4, Nr. 9.1
4 Vgl.: §§ 46 Abs. 3, 11 Abs. 3 FeV
5 Vgl.: §§ 46 Abs. 3, 11 Abs. 2 und 4 FeV
6 Vgl.: § 46 Abs. 2 FeV
7 Siehe auch: faz.net vom 14. April 2010: 

„Gelbe Karte – Jungen Straftätern droht 
Verlust des Führerscheins“, http://www.
faz.net/aktuell/rhein-main/hessen/gelbe-
karte-jungen-straftaetern-droht-verlust-
des- fuehrerscheins-1970618.html – Zu-
griff am 12. Januar 2017

selbst Informationen bei be-
stimmten Stellen einholen, 
 diese Möglichkeit ist aber be-
grenzt. Eine polizeiliche Mittei-
lung macht also Sinn, und zwar 
nicht nur bezüglich Personen, 
welche sich bereits im Besitz 
einer Fahrerlaubnis befinden, 
sondern auch bei solchen, wel-
che (noch) keine erlangt haben, 
aber vielleicht in Zukunft bean-
tragen werden.

 < Rechtsgrundlage

Die Datenweitergabe der Poli-
zei an andere Behörden stellt 
einen Eingriff in das Grund-
recht auf informationelle 
Selbstbestimmung dar. Die 
dazu notwendige Rechtsgrund-
lage ist § 2 Abs. 12 StVG. Dieser 
lautet: „Die Polizei hat Infor-
mationen über Tatsachen, die 
auf nicht nur vorübergehende 
Mängel hin sichtlich der Eig-
nung oder auf Mängel hin-
sichtlich der Befähigung einer 
Person zum Führen von Kraft-
fahrzeugen schließen lassen, 
den Fahrerlaubnisbehörden zu 
übermitteln, soweit dies für 
die Überprüfung der Eignung 
oder Befähigung aus der Sicht 
der übermittelnden Stelle er-
forderlich ist. Soweit die mit-
geteilten Informationen für die 
Beurteilung der Eignung oder 
Befähigung nicht erforderlich 
sind, sind die Unterlagen un-
verzüglich zu vernichten.“

„Die Polizei hat ...“ bedeutet, 
dass es sich um eine Mittei-

lungspflicht der Polizei han-
delt. Das Absehen von einer 
erforderlichen Mitteilung ist 
also nicht zulässig.

Der Begriff „Tatsachen, die auf 
nicht nur vorübergehende 
Mängel hinsichtlich der Eig-
nung oder auf Mängel hin-
sichtlich der Befähigung einer 
Person zum Führen von Kraft-
fahrzeugen schließen lassen“ 
bietet einen großen Interpreta-
tionsspielraum bezüglich der 
Frage, welche Informationen 
die Polizei denn nun melden 
muss und welche nicht. Daher 
hat das Hessische Ministerium 
des Innern und für Sport im 
Jahr 2013 einen Erlass8 veröf-

8 Veröffentlicht im „Staatsanzeiger für das 
Land Hessen“, Ausgabe 5/2013, Seite 
198 ff., abrufbar über http://www.staats 

 < Martin Maibach

Polizeioberkommissar 
Diplom-Verwaltungswirt (FH)

 > Angehöriger der hessi-
schen Landespolizei seit 
Februar 2010

 > von 2013 bis 2016 Streifen-
beamter im polizeilichen 
Einzeldienst, darunter zwei 
Jahre auf dem 1. Polizeire-
vier in Frankfurt am Main

 > seit Februar 2016 im Strei-
fendienst der Polizeiauto-
bahnstation Wiesbaden 
tätig
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fentlicht, welcher die Mittei-
lungspflicht, zumindest für die 
hessische Polizei, näher erläu-
tert. Dieser dient als Grundlage 
der weiteren Ausführungen.

 < Melderelevante 
 Tatsachen

Es sind nur Mängel zu melden, 
welche nicht offensichtlich nur 
vorübergehend bestehen. Ein 
gebrochener und eingegipster 
Unterarm fällt also nicht unter 
die Mitteilungspflicht, eine 
fortgeschrittene Parkinson-Er-
krankung dagegen sehr wohl.

Da die Fahrerlaubnisbehörden 
Informationen, welche für die 
Beurteilung der Eignung und 
Befähigung nicht relevant sind, 
gem. § 2 Abs. 12 Satz 2 StVG 
ohnehin unverzüglich vernich-
ten müssen, ist eine „Fehlmel-
dung“ aber unschädlich. Die 
unten aufgeführten Beispiele 
sind weder abschließend, noch 
ersetzen sie eine Einzelfallprü-
fung.

Anzeichen für Einnahme oder 
Besitz von Betäubungsmit-
teln/Alkoholmissbrauch/ 
Medikamenteneinnahme

Da sich Drogenkonsum und 
Straßenverkehr nicht miteinan-
der vertragen, sind Anzeichen 
zu melden, welche auf einen 
Konsum schließen lassen. Das 
bezieht sich auch auf Vorfälle, 
in denen „nur“ konsumiert, 
aber kein Fahrzeug geführt 
wurde, da die Fahrerlaubnisbe-
hörden auch hier tätig werden 
müssen. So haben sie beispiels-
weise bei schon einmaligem 
Konsum von Kokain sofort die 
Fahrerlaubnis zu entziehen. 
Der Besitz der Subtanz ist für 
die Meldung nicht zwingend 
erforderlich (Beispiel: positiver 
Urintest auf Opiate nach Kör-
perverletzung).

Der Konsum von Alkohol ist 
ohne Verkehrsbezug nur zu 
melden, wenn Anhaltspunkte 
auf eine Abhängigkeit oder auf 

anzeiger-hessen.de/dokument/?user_
nvurlapi_pi1[pdf]=StAnz-Hessen-Ausgabe- 
2013-5.pdf – Zugriff am 12. Januar 2017

Alkoholmissbrauch (zum Bei-
spiel beim sogenannten 
 „Koma-Saufen“) vorliegen.

Auch die dauernde oder miss-
bräuchliche Einnahme von die 
Fahrtauglichkeit beeinträchti-
genden Medikamenten muss 
den Fahrerlaubnisbehörden 
 gemeldet werden.

Tatsachen, die auf mangelnde 
Befähigung schließen lassen

Offenbart ein Verkehrsteilneh-
mer in einer Kontrolle oder bei 
einer Verkehrsunfallaufnahme 
grobe Lücken bezüglich der 
Kenntnis sicherheitsrelevanter 
Verkehrsvorschriften, ist dies zu 
melden. Hier wäre zum Beispiel 
denkbar, dass eine Person an 
einer Rechts-vor-Links-Kreu-
zung einem anderen die Vor-
fahrt genommen hat, aber wei-
terhin auf ihrem vermeintlichen 
„Vorfahrtsrecht“ beharrt.

Auch sind sicherheitsrelevante, 
elementare Bedienungsfehler 
(zum Beispiel Verwechslung 
von Gas und Bremse) mitzu-
teilen.

Gesundheitliche Mängel

Hier kommt beispielsweise 
eine dauerhafte Einschränkung 
des Bewegungsapparates (zum 
Beispiel Amputation eines Bei-
nes) oder des Sehvermögens 
(zum Beispiel Verlust eines Au-
ges) in Betracht. Auch Suizid-
versuche und damit einher-
gehende Einweisungen gem. 
PsychKHG fallen unter die 
 Mitteilungspflicht.

Verstöße gegen Vorschriften 
mit unmittelbarem Verkehrs-
bezug

Es versteht sich von selbst, 
dass Straftaten und besonders 
schwerwiegende Ordnungs-
widrig keiten im Zusammen-
hang mit dem Straßenverkehr 
gemeldet werden müssen. 
 Hierunter fallen zum Beispiel 
(nicht abschließend):

 > Unerlaubtes Entfernen vom 
Unfallort (§ 142 StGB)

 > Trunkenheitsdelikte, auch un-
ter Führung von Fahrrädern9 
(§§ 315 c, 316 StGB, 24 a, 24 c 
StVG, 45 Abs. 2  BOKraft)

 > Massive Beleidigung im Stra-
ßenverkehr (§ 185 StGB)

 > Fahren ohne Fahrerlaubnis 
(§ 21 StVG)

 > Kennzeichenmissbrauch 
(§ 22 StVG)

 > Teilnahme an Kraftfahrzeug-
rennen im Straßenverkehr 
(§ 315 d StGB)

Explizit ausgenommen sind 
 gemäß des oben genannten 
 Erlasses Verstöße gegen das 
Kraftfahrzeugsteuergesetz, da 
sich daraus keine Bedenken be-
züglich Eignung und Befähigung 
zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen im Straßenverkehr ergeben.

Verstöße gegen Vorschriften 
ohne unmittelbaren Verkehrs-
bezug

Bestimmte Straftaten außer-
halb des Straßenverkehrs 
 lassen auf ein erhöhtes Ag-
gressionspotenzial schließen, 
welches der Täter auf den Stra-
ßenverkehr übertragen könnte. 
So heißt es unter Nummer 1. 
des oben genannten Erlasses:

„Bei aggressiven Straftätern 
besteht durchaus die Gefahr, 
dass diese sich in konfliktbe-
hafteten Situationen in glei-
cher Weise wie außerhalb des 
Straßenverkehrs auch im Stra-
ßenverkehr nicht normkonform 
verhalten und Rechtsgüter an-
derer missachten werden.“

Wichtig ist hierbei, dass in der 
Mitteilung das Aggressions-
potenzial und somit die po-
tenzielle Gefahr für den Stra-
ßenverkehr durch den Täter 
besonders herausgearbeitet 
wird. Als melde pflichtige Ver-
stöße kommen unter anderem 
infrage (nicht abschließend):

 > Tötungsdelikte
 > Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte (§ 113 StGB)/
Angriff auf Vollstreckungsbe-
amte (§ 114 StGB)

9 Vgl.: Anlage 4, Nr. 8.1 FeV

 > Sämtliche Raubdelikte 
(§§ 249 ff. StGB)

 > Sexuelle Nötigung/Verge-
waltigung (§ 177 StGB)

 > Gefährliche und schwere Kör-
perverletzung (§§ 224, 226 
StGB)

 > Nötigung (§ 240 StGB)
 > Bedrohung (§ 241 StGB)
 > Straftaten nach dem Waffen-
gesetz

 > Allgemeine Verstöße gegen 
das Betäubungsmittelgesetz 
(hier zwar kein zwangsläufi-
ger Zusammenhang mit Ag-
gressionspotenzial gegeben, 
aber dennoch meldepflichtig, 
siehe auch oben)

Sonstige Verhaltensweisen

Es gibt eine Vielzahl weiterer 
Vorfälle, welche Zweifel an ei-
ner charakterlichen Eignung 
des Fahrerlaubnisinhabers be-
gründen. Pöbelt beispielsweise 
eine Person auf aggressive 
Weise Passanten im Stadtpark 
an oder verhält sich in einer Po-
lizeikontrolle aggressiv, kommt 
eine Meldung in Betracht, auch 
wenn die Schwelle zur Straf-
barkeit noch nicht überschrit-
ten worden ist.

Zeitpunkt der Mitteilung

Gem. Nr. 2.4.2. des Erlasses mel-
det die Polizei Sachverhalte erst 
nach Beendigung der Ermitt-
lungen an die Fahrerlaubnisbe-
hörden, um somit eine lücken-
hafte Berichterstattung zu 
vermei den. Fälle von Fahren 
ohne Fahrerlaubnis und Sicher-
stellungen beziehungsweise 
Beschlagnahmungen von Füh-
rerscheinen durch die Polizei 
(zum Beispiel nach einem uner-
laubten Entfernen vom Unfall-
ort mit hohem Schaden) sind 
aufgrund ihrer Eilbedürftigkeit 
sofort durch den erstbefassten 
Beamten an die zuständige Fahr-
erlaubnisbehörde zu  melden.

„Altfälle“

In der Mitteilung an die zustän-
dige Fahrerlaubnisbehörde ist 
gem. Nr. 2.3.2./2.3.3. des Erlas-
ses nicht nur der aktuell zu-
grunde liegende Fall zu melden, 
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Verfolgungsindex – Strichliste oder 
sinnvolles Führungsinstrument?
Von PD Stefan Pfeiffer und Prof. Dr. Dieter Müller, 
beide DPolG-Fachkommission Verkehr

 „Wegen der Karriere: Machen 
Polizisten darum Jagd auf die 
Autofahrer?“1 Mit dieser 
Schlagzeile überschrieb die 
Münchener Abendzeitung 
2011 einen Artikel, der über 
angebliche Missstände bei der 
Ansbacher Polizei berichtete. 
Der Autor spricht darin von ei-
ner „zum Teil schikanösen Jagd 
auf Autofahrer“, um damit Vor-
gaben der Vorgesetzten zur Be-
kämpfung von Alkoholunfällen 
zu erfüllen. „Es gibt im Ministe
rium einen Verfolgungsindex 
bei Trunken heits fahrten. Die 
Kontrollintensität muss so hoch 
sein, damit man bei sechs Auto
fahrern einen blau erwischt.“ 
wird ein  Polizeibeamter wört-
lich zitiert.

 < Der Verfolgungsindex

Diesen und ähnliche Berichte 
über Vorgaben mittels eines 
Verfolgungsindex zum Errei-
chen eines polizeilichen Zieles 
findet man bei Recherchen oft. 
Hier tut eine Versachlichung 
Not. Was ist mit einem Verfol-
gungsindex gemeint, was soll 
damit erreicht werden und wa-
rum ist dieser Begriff auch poli-
zeiintern fälschlicherweise so 
negativ belegt? 

1 Münchener Abendzeitung A. Uhrig, 
15. Mai 2011, „Machen Polizisten darum 
Jagd auf Autofahrer?“, im Internet unter: 
https://www.abendzeitung-muenchen.
de/inhalt.wegen-der-karriere-machen- 
polizisten-darum-jagd-auf-die-autofahrer. 
94a2fc15-de71-4f50-9ec4-5c3029328c97.
html; auch zum Folgenden

Moderne Polizeiarbeit ist von 
Qualitätsanforderungen ge-
prägt. Die bloße Rechtmäßig-
keit poli zeilicher Aufgaben-
wahrnehmung genügt der 
Polizei aufgrund ihres neuen, 
über Jahrzehnte gewachsenen 
Selbstverständnisses nicht 
mehr. Sie versteht sich zuneh-
mend als Non-Profit-orientier-
tes Dienstleistungsunterneh-
men, das neben seiner verfas- 
sungsrechtlich verbürgten 
Rechtsgebundenheit die Er-
wartungen von Bürgern und 
Gesellschaft berücksichtigt. 
Dieser Anspruch geht mit der 
internen Implementierung von 
Steuerungs- und Führungssys-
temen zur strategischen Steue-
rung einher. Die Standardisie-
rung und Messung polizeilicher 
Abläufe sind dabei wesentliche 
Ziele, die mit der Einführung 
eines Qualitätsmanagement-
systems verfolgt werden2. Da-
bei wirkt unter anderem ein 
Index als Kennzahl oder Indika-
tor, der das Erreichen eines Zie-
les besser messbar macht. 

Die Festlegung eines Verfol-
gungsindex kennt man aus 
 verschiedenen polizeilichen 
Aufgaben feldern. Er wird im Be-
reich der Verkehrssicherheitsar-
beit (dadurch wurde er über-
haupt polizei intern bekannt), 

2 Promberger, Kurt et al. (2006). Die Polizei 
als Manager von Sicherheit und Ordnung? 
Qualitätsmanagement in der Polizeidirek-
tion Offenburg (Teil 2), SIAK-Journal-
Zeitschrift für http://dx.doi.org/10.7396/ 
2006_2_D

aber auch bei der Kriminalitäts-
bekämpfung, beispielsweise 
der Bekämpfung von Tages-
wohnungseinbrüchen, erfolg-
reich angewendet.  Dennoch 
werden Verfolgungsindizes 
auch innerhalb der Bundeslän-
der immer wieder thematisiert 
wie das von der Ständigen Kon-
ferenz der Innenminister veröf-
fentlichte Bundes-Lagebild 
„Drogen im Straßenverkehr 
2004“ beweist3. Darin wurde 
festgestellt, dass der für Alko-
holfahrten bestehende Verfol-
gungsindex nicht auf Drogen-
fahrten übertragen werden 
darf, sondern für jedes Delikt 
ein spezieller Verfolgungsindex 
gefun den werden muss.

Zur vereinfachten Darstellung 
der Problematik gehen wir in 
diesem Aufsatz auf den allge-
mein bekanntesten Verfol-
gungsindex zur Bekämpfung 
von Alkoholunfällen/Drogen-
unfällen näher ein.

 < Beispiel Alkoholindex

Wegen des Führens von Kraft-
fahrzeugen unter Alkohol- oder 
Drogeneinfluss werden allein in 
München jährlich rund 4 000 
Führerscheine sichergestellt be-
ziehungsweise Fahrerlaubnisse 
von einem Strafrichter oder der 
Straßenverkehrsbehörde entzo-
gen. In Deutschland ist bei fast 
jedem zweiten Nachtunfall Al-
kohol im Spiel, mindestens je-
der fünfte Verkehrstote ist Op-

3 IMK (Hrsg.), Bundes-Lagebild „Drogen im 
Straßenverkehr 2004“, S. 29, im Internet 
unter: https://www.innenministerkon 
ferenz.de/IMK/.../05-12-09-anlage-nr-14.
pdf; auch zum Folgenden

fer eines „Alkoholun falls“4. 
Bundesweit war bei 4,4 Prozent 
aller Verkehrsunfälle die Unfall-
ursache „Alkoholeinfluss“ zu 
verzeichnen, jedoch war diese 
Ursache bei sieben Prozent aller 
Verkehrstoten zu verzeichnen5. 
Nach wie vor gehören Alkohol 
und andere berauschende Mit-
tel im Straßenverkehr damit zu 
den Hauptunfall ursachen mit 
schweren bis hin zu tödlichen 
Unfallfolgen. Dies hat massiv 
negativen Einfluss auf die Ver-
kehrssicherheit und das Sicher-
heitsempfinden der Bevölke-
rung. Die Erwartungshaltung 
von Politik und Bürgern an die 
Polizei, dieser gefährlichen Ent-
wicklung entgegenzuwirken, ist 
groß und stellt jeden leitenden 
Polizeibeamten6 vor die Frage, 
wie er die Verkehrsüberwa-
chung in seinem Zuständig-
keitsbereich so lenken soll, dass 
genau diese Unfallzahlen zu-
rückgehen. 

Der Verfolgungsindex soll 
 dabei das Verhältnis einer be-
stimmten Anzahl von Verkehrs-
unfällen (hier: Alkohol unfällen) 
zu den polizeilichen Sanktionen 
wegen unfallträchtiger Ver-
kehrsdelikte (hier: Fahren unter 
Alkoholeinfluss ohne einen Ver-
kehrsunfall zu verursachen) 
zum Ausdruck bringen. Zu-
grunde liegt der Gedanke, dass 

4 Pressemitteilung des PP München vom 
12. Oktober 2017

5 Deutsches Statistisches Bundesamt, 
Verkehrsunfälle – Unfälle unter dem 
 Einfluss von Alkohol oder anderen berau-
schenden Mitteln im Straßenverkehr, 
 Wiesbaden 2017, S. 7

6 Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text 
die männliche Form gewählt, nichtsdesto-
weniger beziehen sich die Angaben auf 
Angehörige beider Geschlechter.

sondern es müssen auch sämt-
liche rele vante „Altfälle“, wel-
che sich aus den polizeilichen 
Informationssystemen  ergeben, 
möglichst – sofern vorhanden 
– mit staatsanwaltschaftlichem 
Aktenzeichen und Verfahrens-

ausgang mitge teilt werden. 
 Somit haben die Fahrerlaubnis-
behörden nicht nur einen sofor-
tigen, umfas senden Überblick, 
es werden auch eventuell feh-
lende Mitteilungen aus frühe-
ren Verfahren nachgeholt.

Fazit

Die Fahrerlaubnisbehörden 
sind zur effektiven Aufgaben-
wahrnehmung zwingend auf 
die poli zeilichen Mitteilungen 
angewiesen. So haben sie 

eine Grundlage, weitere 
 Maßnahmen im Sinne der 
Gefahrenabwehr zu ergrei-
fen. Daher sollte die Polizei 
stets prüfen, ob die Voraus-
setzungen für eine Mitteilung 
vorliegen. 
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Unfälle am besten durch die 
direkte Bekämpfung der unfall-
auslösenden Ursachen für die 
Zukunft vermieden werden 
können. Denn bekannterma-
ßen steigt die Akzeptanz von 
Normenwerten mit der Erhö-
hung des Entdeckungsrisikos7. 
Dabei gilt das Prinzip: „Je grö
ßer die antizipierte Wahrschein
lichkeit einer Entdeckung und 
Bestrafung, je höher die zu er
wartende Sanktionierung und je 
unmittelbarer die Sanktionie
rung erfolgt, desto größer ist 
der Abschreckungseffekt einer 
solchen Drohung (sogenanntes 
Abschreckungsprinzip).“8 

Dass dieser Mechanismus sei-
ne erwünschte Wirkung erzielt, 

7 Bayerischer Landtag, 16. Wahlperiode, 
Drucksache 16/1107 vom 28. April 2009, 
Antwort des Bayerischen Staatsministeri-
ums des Inneren vom 1. April 2009 zur 
schriftlichen Anfrage des Abgeordneten 
Florian Streibl (FW) vom 2. März 2009.

8 Günzel/Ketzner/Koslowsky/Mönnighof/
Schipper, Verkehrslehre, Leitfaden für 
 Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei in 
Studium und Praxis, Hilden 2009.

zeigte bereits in der Vergan-
genheit ein Projekt der hessi-
schen Polizeidirektion Offen-
bach aus dem Jahr 2004. In 
diesem Fall wurde die Bekämp-
fung von Alkoholunfällen of-
fensiv mittels eines Verfol-
gungsindex angegangen. Die 
Ergebnisse waren beeindru-
ckend. Innerhalb eines Jahres 
sank die Zahl der Verkehrsun-
fälle mit Personenschäden um 
4,52 Prozent. Bei den Unfällen 
mit Personenschäden und der 
Ursache Alkohol war ein noch 
stärkerer Rückgang zu ver-
zeichnen. Diese konnten um 
9,3 Prozent reduziert werden9.

 < Die Arbeit mit 
 Verfolgungsindizes

Diese Zahlen sind überzeu-
gend, zumal wir in Deutsch-
land hinter dem gesteckten 
Ziel, die Anzahl der Verkehrsto-

9 Polizeiinterne Informationen, unveröffent-
licht

ten bis zum Jahr 2020 um 
40 Prozent zu reduzieren10, 
derzeit mit gerade mal erreich-
ten 12,9 Prozent11 meilenweit 
hinterherhinken und es wenig 
 Anlass zu der realistischen An-
nahme gibt, dass dieses Ziel 
noch erfüllbar ist. Wenn die 
deutsche Polizei nicht unter 
anderem durch die längst 
überfällige Einführung der Hal-
terhaftung für den fließenden 
Verkehr und eine Angleichung 
der Sanktionshöhen zur Verfol-
gung von Verkehrsordnungs-
widrigkeiten an europäische 
Standards bei dieser Zielerrei-
chung unterstützt wird, muss 
es zumindest möglich sein, mit 
einem Erfolg ver sprechenden 
Führungsinstrument wie dem 
Verfolgungsindex zu arbeiten. 

10 Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur, Verkehrssicherheits-
programm 2011, Einleitung

11 2010: 3648 VT*; 2017: 3177 VT**; * Quelle: 
DESTATS: Unfallentwicklungen auf deut-
schen Straßen 2010, Begleitmaterial zur 
Pressekonferenz 6. Juli 2016; ** DESTATIS: 
Pressemitteilung 063 vom 27. Februar 2018

Auch wenn dieses Steuerungs-
mittel immer wieder in der Kri-
tik steht, lohnt es sich, dieses 
auch weiterhin konsequent 
 anzuwenden. Beispielshaft sei 
hier eine Anfrage des bayeri-
schen Landtags abgeordneten 
Florian Streibl aus dem Jahr 
2009 an die Bayerische Staats-
regierung genannt, in der er mit 
seinen Fragestellungen einen 
vermeintlichen Zusammenhang 
zwischen Verfolgungsindex 
und der dienstlichen Beurtei-
lung der Polizeibeamten her-
stellte. Seine Fragestellung 
 lautete: „Existieren Vorgaben, 
wonach die Beamten einer Poli
zeidienststelle für jeden als alko
holbedingt aufgenommenen 
Verkehrsunfall fünf rechtlich 
 relevant alkoholisierte Verkehrs
teilnehmer ohne Unfall aufzu
spüren haben? Gibt es Statis ti
ken zur Zahl polizeilicher 
Anzeigen bezogen auf einzel ne 
Beamte oder Dienststellen? Wer
den die Zahl und Art der durch 23
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Polizeibeamten beigebrachten 
Anzeigen in dessen dienstlicher 
Beurteilung berücksichtigt? Gibt 
es entsprechend der Zahl und 
Art der Anzeigen auf einer Poli
zeidienststelle bezogene 
Rankinglisten?“12

 < Erfolgte diese kritische 
Fragestellung zu Recht?

Es ist blauäugig zu glauben, 
dass innerdienstliche Vorgaben 
und deren Einhaltung durch 
die jeweiligen Vorgesetzten 
nicht begleitet und beobachtet 
werden sowie nicht in irgend-
einer Form in einer Leistungs-
bewertung ihren Niederschlag 
finden. Wie sollte das auch an-
ders sein? Dieser Vorgang wird 
in der Führungslehre gemein-
hin unter dem Stichwort Con-
trolling verbucht, wobei dieser 
der Betriebswirtschaft ent-
lehnte Begriff außerhalb der 
Polizei eine wesentlich komple-
xere Bedeutung erfährt. Inter-
essanterweise wird auch dieser 
Begriff gerne fehlinterpretiert 
und vor einem falschen Hinter-
grund leichtfertig kritisiert.

Inwieweit sich eine vermeintli-
che Nichterfüllung derartiger 
zahlenmäßig gefasster Vorga-
ben negativ auf die Beurteilung 
eines Mitarbeiters auswirkt, 
liegt letztendlich in der Bewer-
tung des jeweiligen Beurteilers. 
Dieser muss aber seine Bewer-
tung, allein um sich nicht 
verwaltungsge richtlich angreif-
bar zu machen, immer auf alle 
zu bewertenden Aspekte der 
Beurteilung, nämlich die Eig-
nung, Leistung und Befähigung 
der jeweils zu beurteilenden 
Person stützen. Dabei wäre es 
ein schwerer Fehler, die Arbeits-
menge, also beispielsweise die 
Anzahl der durch den jeweils zu 
beurteilenden Beamten im Be-
urteilungszeitraum festgestell-
ten Trunkenheitsfahrten stär-
ker zu bewerten als die Qualität 
der insgesamt erzielten Ergeb-
nisse. Eine solche Bewertung 
würde ver waltungsrechtlich zu 
Recht kritisch gesehen und ein 

12 Bayerischer Landtag, 16. Wahlperiode, 
Drucks. 16/1107, auch zur folgenden 
 Antwort

derart beurteilter Beamter hät-
te im Falle eines Widerspruchs 
durchaus Aussicht auf Erfolg. 

Um langwierigen Verwaltungs-
streitverfahren im Beamten-
recht von vornherein entge gen-
zuwir ken, wurde beispiels- 
weise in Bayern schon vor Jah-
ren reagiert. „Im Bereich der 
bayerischen Polizei ist bei den 
Beurteilungen der Sachbearbei
ter nicht für die Arbeitsmenge, 
sondern nur für die Arbeits güte 
eine Doppelgewichtung zulässig. 
Insofern tritt die Arbeitsmenge 
bei der Vergabe eines schlüs sigen 
Gesamturteils hinter der Arbeits
güte zurück.“ lautete die Ant-
wort des Bayeri schen Staatsmi-
nisteriums des Innern auf eine 
der Fragen des Landtagsabge-
ordneten Streibl. Diese Aussage 
wurde im Zusammenhang mit 
der bereits erwähnten Ansba-
cher „Strichlistendis kussion“ 
vom Bayerischen Innenminister 
 Joachim Herrmann nochmals 
verdeutlicht. Er betonte in ei-
nem Interview, dass das Messen 
und Einfordern von Arbeitsleis-
tung in Form von reinen Zahlen  -
werten nicht zielführend und 
daher abzulehnen sei13. Die 
 Vermischung eines Alkohol-
verfolgungsindex mit einer 
Strichlistendis kussion ist von 
vornherein sinnfremd, da Alko-
holfahrten und deren Verhütun-
gen mit einem polizei lichen Ak-
tenzeichen versehen werden 
und diese Vorgänge durch den 
jeweiligen Vorgesetzten in den 
polizeilichen EDV-Systemen so-
wieso recherchiert werden kön-
nen und müssen.

Dass der Einsatz eines Verfol-
gungsindex zur Bekämpfung 
der Unfallursache Alkohol eines 
ständi gen, nicht nachlassenden 
Controllings bedarf, zeigt eine 
Bilanz der Entwicklung des 
Verfolgungs index Alkohol über 
den Fünfjahreszeitraum 2008 
bis 2012, der vom Polizeipräsidi-
um Südosthessen veröffentlicht 
wurde. Diese zeigt einen stän-
digen Wechsel der erreichten 
Ergebnisse zwischen 2,10 im 

13 Münchener Abendzeitung, „Jagd auf Auto-
fahrer“ Polizeichef schafft die Strichlisten 
ab!, Steffen Windschall, 22. Mai 2011

Minimum im Jahr 2009 und 
2,39 im Maximum im Jahr 2008 
sowie weiteren Schwankungen 
dazwischen14.

 < Schwächen des 
 Verfolgungsindex

Ein Verfolgungsindex ist kein 
polizeiliches Allheilmittel zur 
Lösung sämtlicher Probleme. 
Leider werden bei der Führung 
mittels Verfolgungsindizes die 
präventiven Aspekte der Kon-
trollen nicht in allen Fällen und 
nicht von jedem Vorgesetzten 
berücksichtigt. Das wäre im 
Bereich des „Alkohol index“ al-
lerdings relativ leicht dadurch 
zu bewerkstelligen, indem man 
die sogenannten „verhüteten 
Trunkenheitsfahrten“ gleich-
wertig behandelt. Polizeilichen 
Tätigkeiten, bei denen bei-
spielsweise durch die Sicher-
stellung des Fahrzeugschlüs-
sels eine mögliche Alkoholfahrt 
verhindert wird, müss ten dazu 
im Rahmen der statistischen 
Erfassung wie das Entdecken 
einer folgenlosen Trunken-
heits fahrt bewertet werden. 
Eine solche Verfahrensweise 
könnte dann auch die immer 
wieder geäußerte Befürchtun-
gen entkräften, dass „Control-
ling-Listen“ dem Konkurrenz-
druck Vorschub leisten und 
einige Beamte dadurch das nö-
tige Fingerspitzengefühl beim 
Umgang mit dem Verkehrsteil-
nehmer verlieren würden. Zu-
dem könnte man durch geziel-
te Öffentlichkeitsarbeit nach 
innen und außen das polizeili-
che Anliegen einer Verbesse-
rung der Verkehrssicherheits-
arbeit transparenter und damit 
verständlicher darstellen. 

Die Unterstützung der polizei-
lichen Verkehrsüberwachung 
mithilfe einer breiten Öffent-
lich keits arbeit erweist sich oh-
nehin als eine effektive Vorge-
hensweise in der staatlichen 
Verkehrs sicher heitsarbeit15. 

14 Polizeipräsidium Südosthessen (Hrsg.), 
Verkehrsbericht 2012 Stadt und Landkreis 
Offenbach – Main-Kinzig-Kreis, S. 22

15 PDV 100, Ziffer 3.23.3.1.; Hilse/Schneider, 
Verkehrssicherheit – Handbuch zur Ent-
wicklung von Konzepten, 1995; Günzel et 
al., Leitfaden, S. 188 

Durch eine gezielte und damit 
strategische Öffentlichkeitsar-
beit kann poli zeiliche Verkehrs-
überwachung für den Ver-
kehrsteilnehmer transparent 
gemacht, die Akzep tanz für die 
Durchführung von Überwa-
chungsmaßnahmen und die 
Ahndung beweissicher fest -
gestellter Delikte unterstützt 
sowie die subjektive Entde-
ckungswahrscheinlichkeit bei 
den Ver kehrs teilnehmern er-
höht werden16.

Das Innenministerium des Lan-
des Brandenburg hat bereits 
im Jahr 2006 ausgewählte As-
pekte wirkungsorientierter 
Verkehrsunfallbekämpfung 
 erarbeitet und veröffentlicht. 
Darin wird aus drücklich der 
Verfolgungsindex als mögliche 
und wünschenswerte Zielver-
einbarung thematisiert und in 
der Schlussbemerkung noch-
mals besonders herausgeho-
ben.

„Wir sind ständiger Wächter  
der Verkehrssicherheit. Diese 
Grundleistung ist vor dem 
 Hintergrund der im Straßen-
verkehr zu beklagenden Opfer 
moralische Pflicht eines jeden 
Polizeibeamten. Neben einer 
allgemein brennpunktorien-
tiert ausgerichteten Über-
wachungs strategie ist die 
Verkehrsüber wachung daher 
flächendeckend durchzufüh- 
ren. Interventions schwerpunkt 
muss die Verhaltensän derung 
zur normengerechten Teilnah-
me im Straßenverkehr sein. Das 
Einbeziehen von Kennzahlen zur 
Steuerung von Prozessen muss 
dabei ebenso selbst ver ständlich 
sein. Allgemeine Diskussionen 
über „Abzocke“ oder Wegelage-
rei“ und nur auf kurzfristige 
Wirkungen ausgerichtete Maß-
nahmen greifen zu kurz.“17

Dem ist inhaltlich nichts weiter 
hinzuzufügen. 

16 PDV 100, Ziffer 3.14
17 Konzeptionelle Verkehrssicherheitsarbeit, 

Ausgewählte Aspekte wirkungsorientier-
ter Verkehrsunfallbekämpfung!, Ministeri-
um des Inneren des Landes Brandenburg, 
Abteilung IV., Referat IV./4, verkehrspoli-
zeiliche Angelegenheiten, Stand: Januar 
2006
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Digitalisierung: 

Auf eigenes Knowhow setzen
In Anbetracht der be
rechtigten Dringlichkeit, 
mit der die Digitalisie
rung des öffentlichen 
Dienstes endlich ange
packt werden soll, müs
sen klare Vorgaben für 
den Umgang mit den 
betroffenen Beschäftig
ten beachtet werden. 

Darauf hat der dbb Bundesvor
sitzende Ulrich Silberbach am 
23. August 2018 bei seinem 
Gespräch mit Kanzleramtsmi
nister Helge Braun hingewie
sen, der die Digitalisierungs
vorhaben der Bundesregierung 
koordiniert.

 „Es ist richtig und wichtig, 
dass wir mit der Digitalisierung 
der öffentlichen Verwaltung 
schneller vorankommen müs
sen. Wir dürfen aber auch 

nicht aus den Augen verlieren, 
dass viele Beschäftigte ver
ängstigt sind, weil sie nicht er
kennen können, welcher Platz 
ihnen am Ende dieses Um

wandlungsprozesses noch 
bleibt. Deshalb ist es falsch, 
Modernisierungsabläufe anzu
stoßen, ohne die Beschäftigten 
mitzunehmen: Dann werden 

viele auf dem Weg verloren 
 gehen“, warnte Silberbach.

Eine erfolgreiche Umsetzung 
der Digitalisierung hänge nicht 
zuletzt auch davon ab, wie viel 
verwaltungseigenes Know
how dabei zur Entfaltung ge
bracht werden kann. „Je kleiner 
die Zahl der externen Berater 
ist, die in diese Prozesse einge
bunden sind, desto größer wird 
die Akzeptanz bei den Beschäf
tigten sein“, so Silberbach. 
Übereinstimmend bewerteten 
Kanzleramtsminister Braun 
und der dbb Chef die große Be
deutung, die passgenauen Aus
und Weiterbildungsangeboten 
im Zuge der Digitalisierung zu
kommt. Und das nicht nur, um 
Ängste abzubauen. Silberbach: 
„Mit gut vorbereiteten und 
ausgebildeten Mitarbeiterin
nen und Mitarbeitern kann der 
öffentliche Dienst seine Wett
bewerbsfähigkeit weiter ver
bessern und sich erfolgreich für 
die Zukunft aufstellen.“ 

Gesundheit:

Nicht nur in der Pflege 
fehlt Personal
Der dbb Bundesvorsitzende hat die „Konzertierte 
Aktion Pflege“ der Bundesregierung begrüßt.  
Bei einem Treffen mit Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn wies Ulrich Silberbach aber darauf hin, 
dass auch andere Gesundheitsbereiche unter 
 Personalmangel leiden.

Mit der „Konzertierten Aktion 
Pflege“ wollen Spahn und Bun
desfamilienministerin Franzis
ka Giffey sowie Arbeitsminister 
Hubertus Heil unter anderem 
mehr Menschen für den Pfle
geberuf gewinnen. „Es ist gut, 
dass die Arbeitsbedingungen 
in der Pflege nun endlich offen
siv angegangen und verbessert 

werden sollen“, so der dbb 
Chef am 15. August 2018. 

„Dieses Engagement wünsche 
ich mir auch für andere Ge
sundheitsbereiche. Das gilt 
sowohl für allgemeine Proble
me, wie die ärztliche Versor
gung im ländlichen Raum, so
wie ganz konkret mit Blick auf 

beispielsweise den Personal
mangel im  öffentlichen Ge
sundheitsdienst. Auch hier 
fehlen qualifizierte Beschäf
tigte, etwa für Einschulungs
untersuchungen oder Präven

tions und Aufklärungsarbeit 
zum Schutz der Bevölkerung. 
Deshalb müssen hier Arbeits 
und insbesondere Einkom
mensbedingungen ebenfalls 
vorangebracht werden.“ 

 < dbb Chef Ulrich Silberbach und Kanzleramtsminister Helge Braun

 < Ulrich Silberbach und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
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Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales:

Wir wollen den Wandel der Arbeit 
positiv gestalten
dbb magazin 
Beim Thema „Digitalisierung“ 
hat sich die Bundesregierung 
viel vorgenommen. Bereits 
2015 hat Ihre Vorgängerin An
drea Nahles den Dialogprozess 
„Arbeit 4.0“ gestartet, Sie ha
ben eine „Denkfabrik digitale 
Arbeitsgesellschaft“ angekün
digt. Wie genau soll die ausse
hen und welche Erwartungen 
knüpfen Sie daran?

Hubertus Heil 
Die Denkfabrik funktioniert 
wie ein klassischer Think Tank 
und wird Fragen nachgehen: 
Wie sieht unsere Arbeitsge
sellschaft 2030 aus? Welche 
Szenarien sind denkbar, wel
che Gestaltungsmöglichkeiten 
haben wir?

Wir werden die digitale Trans
formation konsequent von 
den Bürgerinnen und Bürgern 
her denken. Arbeit wird sich 
verändern und wir wollen die
sen Wandel positiv gestalten 
im Sinne der Beschäftigten, 
aber auch der Innovations
fähigkeit unserer Wirtschaft. 
Die Denkfabrik wird unter
suchen, was in welchem 
 Zeithorizont konkrete Aus
wirkungen auf die Arbeitsge
sellschaft haben wird. Dazu 
wird sie sich national und in
ternational vernetzen und 
eine Anspielstation für Wis
senschaft, Praxis und Sozial
partner sein. 

Zweitens ermöglichen wir es 
in der Denkfabrik, offener und 
freier in die Zukunft zu den
ken, als dies in den klassischen 
arbeitsteiligen Strukturen ei
nes Ministeriums sonst geht. 
Das bedeutet auch, räumlich, 
organisatorisch und metho
disch anders zu arbeiten.

Viele Beschäftigte – insbesonde
re mit Familienaufgaben – sind 
froh über die neuen Möglichkei
ten durch mobiles und flexibles 
Arbeiten. Andere warnen vor 
einer möglichen Entgrenzung 
zwischen Arbeit und Privatle

ben. Wie können Chancen und 
Risiken hier sinnvoll austariert 
werden? Braucht es dafür neue 
oder andere Gesetze?

Um die Chancen zu nutzen 
und dem Risiko einer „ent

grenzten“ Arbeitswelt entge
genzuwirken, brauchen wir 
passgenaue Lösungen, die auf 
betrieblicher Ebene entwickelt 
und sozialpartnerschaftlich 
ausgehandelt werden. Des
halb fördern wir betriebliche 

 < Hubertus Heil
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Experimentierräume und wol
len einen rechtlichen Rahmen 
für mobiles Arbeiten schaffen. 
Außerdem werde ich einen 
Vorschlag zur Weiterentwick
lung des Arbeitszeitgesetzes 
machen. Dabei müssen wir 
eine Balance schaffen zwi
schen den Flexibilitätsbedürf
nissen der Beschäftigten und 
der Unternehmen.

Ebenfalls von Ihrer Amtsvor
gängerin Andrea Nahles haben 
Sie das umstrittene Tarifein
heitsgesetz (TEG) „geerbt“. Das 
Bundesverfassungsgericht hat 
entschieden, dass es bis zum 
Ende des Jahres nachgebessert 
werden muss, um die Interes
sen von Minderheitsgewerk
schaften zu wahren. Gibt es 
überhaupt eine Aussicht auf 
Besserung oder wäre es nicht 
sinnvoller, das Gesetz einfach 
ganz einzustampfen?

Der Grundsatz der Tarifeinheit 
ist ein wichtiges Instrument, 
um der weiteren Entsolidari
sierung der Belegschaften vor
zubeugen. Und das Bundes
verfassungsgericht hat im Juli 
2017 entschieden, dass das 
TEG weitgehend verfassungs
gemäß ist. Mein Ministerium 
wird sich mit den betroffenen 
Verbänden darüber austau
schen, wie die Vorgaben des 
Gerichts möglichst praktika
bel umgesetzt werden kön
nen.

Der öffentliche Dienst ist Spit
zenreiter bei der Befristung von 
Arbeitsverhältnissen. Sie haben 
das zuletzt selbst kritisiert und 
wollen insbesondere die sach
grundlosen Befristungen per 
Gesetz einschränken. Hand 
aufs Herz: Ist das nicht ein Ar
mutszeugnis für den Arbeitge
ber Staat, dass Sie dafür erst 
ein Gesetz machen müssen? 
Und haben Sie Pläne, Befris
tungen grundsätzlich einzu
schränken, nicht nur die sach
grundlosen? 

In der Koalition haben wir uns 
auf eine deutliche Begrenzung 
der sachgrundlosen Befris
tung verständigt. Wir nehmen 

aber auch Kettenbefristungen 
in den Blick. Damit wollen wir 
das Normalarbeitsverhältnis 
stärken und die Rahmenbe
dingungen am Arbeitsmarkt 
so gestalten, dass besonders 
junge Menschen mit mehr Zu
versicht in die Zukunft blicken 
können. Der Staat sollte dabei 
mit gutem Beispiel vorange
hen.

Gemeinsam mit Bundesfamili
enministerin Franziska Giffey 
und Bundesgesundheitsminis
ter Jens Spahn haben Sie eine 
„Konzertierte Aktion Pflege“ 
gestartet. Haben Sie schon 
konkreten Handlungsbedarf  
im Zuständigkeitsbereich des 
Bundesarbeitsministeriums 
ausgemacht? Welche Erwar
tungen haben Sie hier an die 
Sozialpartner?

Die Arbeitsbedingungen von 
beruflich Pflegenden müssen 
attraktiver werden. Außerdem 
müssen wir die Wertschät
zung der geleisteten Arbeit 
stärken – auch durch bessere 
Bezahlung. Ein Ziel der Kon
zertierten Aktion Pflege ist 
 daher, in der Pflege die Entloh
nung nach Tarif zu stärken. 
Diese Tarife festzulegen, ist 
Aufgabe der Sozialpartner  
und es ist wichtig, dass den 
relevanten Akteuren hier  
eine Verständigung gelingt. 
Als  Arbeitsminister werde  
ich mich dafür einsetzen,  
dass diese Tarife dann auch 
flächendeckend gelten.

Ein Problem in der Pflege – 
aber längst nicht nur dort –  
ist der Fachkräftemangel.  
Der Bedarf an Arbeitskräften 
wird aufgrund des demografi
schen Wandels nach Einschät
zung vieler Fachleute ohne 
 Zuwanderung nicht gedeckt 
werden können. Bekommt 
Deutschland in dieser Legisla
turperiode ein neues Einwan
derungsgesetz, über das seit 
Jahrzehnten diskutiert wird?

Da bin ich sogar sehr opti
mistisch, das ist so im Koa
litionsvertrag vereinbart. 
 Gemeinsam mit dem Innen 

und Wirtschaftsministerium 
erarbeiten wir derzeit Eck
punkte, etwa mit Blick auf  
die von mir angeregten sechs
monatigen Arbeitsvisa für 
Menschen aus Drittstaaten, 
die einen Arbeitsplatz in 
Deutschland suchen wollen. 
Bis Ende des Jahres wollen  
wir als Bundesregierung einen 
Gesetzentwurf auf den Weg 
bringen.

Der demografische Wandel ist 
auch eine große Herausforde
rung für die Altersversorgung. 
Sie haben gerade ein Renten
paket für die kommenden Jah
re vorgestellt und dafür wegen 
der hohen Kosten von fast 32 
Milliarden Euro viel Kritik ein
stecken müssen. Wie steht es 
eigentlich um unsere Absiche
rung im Alter, wenn die Steuer
einnahmen mal nicht mehr so 
sprudeln wie derzeit? Wird sich 
das System grundsätzlich än
dern müssen?

Ja, wir haben Leistungsverbes
serungen für die Rentnerinnen 
und Rentner beschlossen und 
arbeiten an deren Umsetzung. 
Mit dem von mir vorgelegten 
Rentenpakt sichern wir das 
Kernversprechen unseres So
zialstaates neu ab: Wer ein 

 Leben lang gearbeitet hat,  
soll im Alter abgesichert sein. 
 Dafür werden wir das Renten
niveau stabil auf 48 Prozent 
halten und dafür sorgen, dass 
der Rentenbeitrag nicht über 
20 Prozent steigt. Damit 
schaffen wir einen Ausgleich 
zwischen den Generationen. 
Bis 2025 benötigt die Renten
versicherung dafür kumuliert 
rund 30 Milliarden Euro zu
sätzlich: rund 19 Milliarden 
aus Beitragsmitteln und rund 
11 Milliarden aus Steuermit
teln. So werden weder Bei
trags noch Steuerzahler 
 überfordert.

Für die Jahre ab 2025 wurde 
die Kommission „Verlässlicher 
Generationenvertrag“ ein
gerichtet, um sich mit den 
 Herausforderungen der nach
haltigen Sicherung und Fort
entwicklung der gesetzlichen 
Rentenversicherung und der 
beiden weiteren Rentensäulen 
zu befassen. Bei der Beamten
versorgung lässt sich aus dem 
Sechsten Versorgungsbericht 
der Bundesregierung ablesen, 
dass die in den 1990erJahren 
begonnenen Reformen zu ei
ner stabilen Entwicklung der 
Versorgungsausgaben geführt 
haben.  

 < Hubertus Heil (SPD) …

… ist seit März 2018 Bundesminis
ter für Arbeit und Soziales. Er kam 
am 3. November 1972 in Hildes
heim zur Welt und trat 1988 als 
Sechzehnjähriger in die SPD ein. 
Seit 1998 gehört er dem Deut
schen Bundestag an. Der studierte 
Soziologe und Politikwissenschaft
ler war von Oktober 2002 bis No
vember 2005 Vorstandsmitglied 
der SPDLandesgruppe Nieder
sachsen und gehörte von Oktober 

2002 bis November 2004 dem Vorstand der SPDBundestagsfrak
tion an. Von April 2003 bis Oktober 2005 leitete Heil die Fraktions
arbeitsgruppe Telekommunikation und Post. Von November 2005 
bis November 2009 war er Generalsekretär der SPD Deutschlands 
und anschließend bis Mai 2017 als stellvertretender Vorsitzender 
der SPDBundestagsfraktion zuständig für die Bereiche Wirt
schaft, Energie, Bildung, Forschung und Tourismus. Von Juni bis 
Dezember 2017 war er erneut SPDGeneralsekretär. Seit Dezem
ber 2011 ist er Mitglied des SPDParteivorstandes. Hubertus Heil 
ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. 
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Bundesfernstraßenreform:

„Hauruckverfahren“ oder 
nachhaltiges Konzept?
Seit dem 19. Juli 2018 verhandeln Gewerkschaften und Bundesverkehrsmi
nisterium über den Übergang der Auftragsverwaltung für die Bundesauto
bahnen von den Ländern auf den Bund. Ein neu zu gründendes Fernstraßen
Bundesamt und eine ebenfalls neu aufzubauende Infrastrukturgesellschaft 
sollen die Aufgaben übernehmen. Im Brennpunkt des Interesses stehen 
 dabei die rund 15 000 betroffenen Beschäftigten.

Sie sollen bis zum 1. Januar 
2019 ihre Bereitschaft zum 
Wechsel in die neuen Orga
nisationseinheiten erklären. 
Bisher sind aber viele tarifpoli
tische, strukturelle und organi
satorische Fragen offen. Zu vie
le, um schon jetzt über eine 
sinnvolle Entscheidung nach
denken zu können. 

dbb Vize und Tarifvorstand Vol
ker Geyer zeigte sich nach der 
ersten Runde „vorsichtig opti
mistisch“: „Wir durften feststel
len, dass sich die vom Bundes
verkehrsministerium vertretene 
Arbeitgeberseite nun endlich 
konkret der Lösung der vielfälti
gen und komplexen Probleme 
beim Übergang der Autobahn
verwaltung von den Ländern  
auf den Bund widmen möchte“, 
fasste Geyer den Auftakt der 
 Tarifverhandlungen zusammen. 
Auch wurde bereits ein erster 
Tarifvertrag zur Absicherung der 
Beschäftigten bei Erklärung der 
Wechselbereitschaft unterzeich
net, „der sicherstellt, dass die 
Kolleginnen und Kollegen, die 
sich für einen Wechsel von ih

rem jeweiligen Landesarbeitge
ber zum Bund aussprechen wol
len, in keinem Fall ihr gesetzlich 
verankertes Widerspruchsrecht 
gegen diese Erklärung verlieren“, 
erläuterte Geyer. 

„Gründlichkeit muss vor Schnel
ligkeit gehen“, mahnte Volker 
Geyer im „Handelsblatt“ (Aus
gabe vom 16. Juli 2018). Derzeit 
herrsche „große Verunsiche
rung“ unter den Beschäftigten, 
weil vieles unklar sei. Bei einem 
Spitzentreffen am 13. Juli 2018 
mit Bundesverkehrsminister 
Andreas Scheuer hatte der dbb 
zudem deutlich gemacht, dass 
er eine echte Beteiligung der 
Beschäftigten, ihrer Gewerk
schaften sowie der Betriebs 
und Personalräte erwarte.  
„Nur so können wir sicherge
hen, dass das so wichtige Ver
trauen in diese Operation am 
offenen Herzen der bundeswei
ten Verkehrsinfrastruktur nicht 
verspielt wird“, sagte Andreas 
Hemsing, stellvertretender Vor
sitzender der dbb Bundestarif
kommission und komba Bun
desvorsitzender.

HermannJosef Siebigteroth, 
ebenfalls stellvertretender Vor
sitzender der dbb Bundestarif
kommission und VDStra.Bun
desvorsitzender, bemängelte, 
dass „auch für den künftigen 
Umgang mit den Beschäftigten 
im Fall von ÖPPMaßnahmen 
auf Bundesautobahnen trotz 
mehrfacher Aufforderung noch 
immer kein Konzept vorliegt“. 
Bislang wurden die betroffenen 
Beschäftigten der Straßen
meistereien, deren Autobahn
abschnitt von einem privaten 
Betreiber übernommen wurde, 
sozialverträglich im Straßen
meistereiBasisnetz der Länder 
verteilt. Wie die Lösung hier 
nach der Bundesfernstraßen
reform aussehen soll, wurde 
„noch nicht mal diskutiert“, 
 ärgerte sich Siebigteroth.

In der ersten Sitzung der Stän
digen Arbeitsgruppe zur Bun
desfernstraßenreform hat der 
Bund am 7. August 2018 zuge
sagt, eine Arbeitsortgarantie 
mit sozialer Absicherung im 
Tarifvertrag zu verhandeln. 
Dissens bestand hingegen 

 darin, die paritätische Mitbe
stimmung im Gesellschafts
vertrag zu wahren.

Die Ständige Arbeitsgruppe soll 
die Tarifverhandlungen sowie 
die weiteren Übertragungspro
zesse bei der Gründung der In
frastrukturgesellschaft sowie 
des Fernstraßenbundesamtes 
vorbereiten und Eckpunkte für 
die anschließenden Tarifverträ
ge bis Ende Oktober 2018 erar
beiten. Darüber hinaus sollen 
dort alle beamten und mitbe
stimmungsrechtlichen Frage
stellungen behandelt werden. 
Geyer: „Ohne ein grundsätzli
ches Entgegenkommen der Ar
beitgeberseite in den wichti
gen Fragen wird eine tragbare 
Lösung der vielen und komple
xen Einzelprobleme beim Über
gang der Beschäftigten auf den 
Bund nicht möglich sein.“ 

Dass die Gespräche noch viel 
Konfliktstoff bieten werden, 
zeigte sich bereits in der ersten 
AGRunde: Zwar konnte der dbb 
erreichen, dass im Hinblick auf 
das Standortkonzept die Ver
pflichtung des Bundes eingehal
ten werden soll, eine Arbeitsort
garantie mit sozialverträglichen 
Kriterien zu verhandeln. Diese 
soll als ein entscheidender Eck
punkt für die anschließenden 
Tarifverhandlungen festge
schrieben werden. 

Demgegenüber verlief die Dis
kussion über den vom Bund 
vorgelegten Entwurf des Ge
sellschaftsvertrags zur Grün
dung der Infrastrukturgesell
schaft kontrovers. Nach den 
Plänen der Arbeitgeberseite 
wäre die Arbeitnehmermit
bestimmung im Aufsichtsrat 
von Anfang an ausgeschlossen. 
Zudem schreibt der Entwurf 
eine Zustimmung des Aufsichts
rats und der Gesellschafterver
sammlung zu Tarifverträgen 
zwischen der Geschäftsfüh
rung und den Gewerkschaften 
vor, was beim dbb auf großes 
Unverständnis stieß.

Die Verhandlungen werden  
am 25. September 2018 fort
gesetzt.  

 < Gewerkschaften verhandeln unter Beteiligung des dbb im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.
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Spitzengespräch zur Bundesfernstraßenreform:

Kritikpunkte der Beschäftigten erörtert
Um die Kritik der Straßenverkehrsbeschäftigten an den Umsetzungsplänen 
zur Bundesfernstraßenreform ging es in einem Spitzengespräch im Bundes-
verkehrsministerium (BMVI) am 24. August 2018 in Berlin.

Teilnehmer der Unterredung 
waren dbb Chef Ulrich Silber-
bach, Volker Geyer, stellver-
tretender dbb Bundesvorsit-
zender und Fachvorstand 
Tarifpolitik, Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer und 
BMVI-Staatssekretär Gerhard 
Schulz. Silberbach und Geyer, 
der die Tarifverhandlungen 
für die Beschäftigten der zu 
gründenden Infrastrukturge-
sellschaft für Autobahnen 
und andere Fernstraßen  
(IGA) mit dem BMVI führt 
 (Arbeitgebervertreter ist 
 BMVI-Staatssekretär Gerhard 
Schulz), stellten ausführlich 
dar, dass auf Beschäftigten-
seite nach wie vor große 

Skepsis und Verunsicherung 
mit Blick auf die zukünftigen 
Arbeitsverhältnisse und -be-
dingungen herrschten. 

„Sorge bereitet vor allem der 
IGA-Gesellschaftsvertrag, der 
auch in einem überarbeiteten 
Entwurf in keiner Weise geeig-
net ist, die gesetzlich vorge-
schriebene Unternehmensmit-
bestimmung der Beschäftigten 
ernsthaft umzusetzen“, kriti-
sierte Silberbach. „Wenn der 
Aufsichtsrat erst nach Errei-
chen einer bestimmten Be-
schäftigtenzahl in einigen 
 Jahren paritätisch besetzt 
 werden soll, wo doch gerade  
in der Anfangsphase zahlreiche 

wesentliche, das Personal be-
treffende Strukturentscheidun-
gen zu treffen sind, trägt das 
nicht gerade dazu bei, die der-
zeit bei den Ländern beschäf-
tigten Kolleginnen und Kolle-
gen von der IGA als künftigem 
Arbeitgeber zu überzeugen“,  
so der dbb Chef. Nur wenn es 
gelinge, ein ausreichendes 
Maß an Vertrauen darauf zu 
schaffen, dass die neue Gesell-
schaft den Interessen ihrer 
 Beschäftigten zugewandt sei 
und Mitbestimmung nicht als 
„lästiges Übel“ betrachte, wer-
de es überhaupt die erforder-
liche Wechselbereitschaft der 
Landesbediensteten zum Bund 
geben, warnte er. 

Silberbach kündigte an, dass 
sich die Beschäftigtenvertre-
tungen in diesem Zusammen-
hang auch direkt an die Frak-
tionen des Deutschen Bundes- 
tages wenden würden, „um 
 dafür zu sorgen, dass den Be-
langen der Kolleginnen und Kol-
legen besonderes Gewicht bei 
den anstehenden Beratungen 
des  Gesellschaftsvertrages am 
10. September im Haushalts- 
und Verkehrsausschuss des 
Bundestages besonderes Ge-
wicht beigemessen wird“. 

dbb Tarifvorstand Geyer for-
derte, auch die Länder in die 
laufenden Tarifverhandlungen 
einzubinden: „Wir benötigen 
für die nicht zum Bund wech-
selnden Beschäftigten Sozial-
regelungen, wenn der bisheri-
ge Arbeitsort entfällt oder 
bisherige Einsatzeinheiten 
 aufgrund des Neuzuschnitts 
der Zuständigkeiten aufgelöst 
werden. Außerdem muss es  
ein Rückkehrrecht von der IGA 
zum Land geben, wenn dort 
am bisherigen Arbeitsort der 
Arbeitsplatz entfällt“, machte 
Geyer deutlich. Deutliche Kritik 
äußerte er mit Blick auf die 
 Einbindung externer Bera-
tungsunternehmen in den 
Reform prozess und die Tarif-
verhandlungen. „In den Regie-
rungsressorts ist durchgehend 
ausreichend Sach- und Fach-
kompetenz vorhanden, ins-
besondere im Bundesministe-
rium des Innern. Es ist nicht 
nachvollziehbar, warum das 
BMVI nicht auf diese Ressour-
cen zurückgreift“, so Geyer. 

©
 d

bb

 < BMVI-Staatssekretär Dr. Gerhard Schulz, Volker Geyer, stellvertretender dbb Bundesvorsitzender und Fachvorstand 
Tarifpolitik, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und dbb Chef Ulrich Silberbach (von links) sprachen in Berlin 
über die Kritik der Straßenverkehrsbeschäftigten an den Umsetzungsplänen zur Bundesfernstraßenreform.
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Befristungen und Tarifeinheit:

Abschaffung besser als Nachjustage
In einer Reihe von Gesprächen mit Arbeitsmarkt und Sozialpolitikern aus dem Deutschen Bundestag 
hat der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und Fachvorstand Tarifpolitik, Volker Geyer, im Juli 
2018 die Problematik befristeter Arbeitsverhältnisse im öffentlichen Dienst und die Auswirkungen des 
Tarifeinheitsgesetzes thematisiert. 

Besonders im öffentlichen 
Dienst sei die Quote von Be
fristungen besonders hoch, 
 kritisierte Geyer, „so wird der 
Staat seiner Vorbildfunktion 
nicht gerecht“. Die im Koa
litionsvertrag vorgesehene 
Begrenzung sachgrundloser 
Befristungen in Betrieben  
ab 75 Arbeitnehmern auf 
2,5 Prozent der Beschäftigten 
werfe aus Sicht des dbb eine 
Reihe von Fragen auf. So sei 
zum Beispiel nicht klar, ob 
sich die Regelung auf die Un
ternehmens oder Betriebs
ebene beziehe und was dies 
für den öffentlichen Dienst 
bedeute. 

Darüber hinaus müsse die 
Mitwirkung der Betriebs und 
Personalräte sichergestellt 
werden. Nicht ohne Weiteres 
nachzuvollziehen sei auch die 

vorgesehene Rechtsfolge bei 
Überschreiten der Quote:  
„So soll ein sachgrundlos be
fristeter Arbeitsvertrag über 
der Quote von 2,5 Prozent  
von Gesetzes wegen in einen 
unbefristeten Vertrag umge
wandelt werden. Dies ist im 
Hinblick auf bereits schon län
gere Zeit beschäftigte grund
los befristete Arbeitnehmer 
nicht sachgerecht“, so Geyer, 
der die Forderung des dbb 

 < Kerstin Tack und Bernd Rützel (SPD) forcieren die Umsetzung des Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Teilzeit und Befristungsgesetzes.

 < Pascal Kober (FDP) lehnt 
den Gesetzentwurf in 
der vorliegenden Form 
zwar ebenso ab wie sein 
Parteikollege …
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 bekräftigte, die Möglichkeit, 
Arbeitsverhältnisse ohne 
sachlichen Grund zu befristen, 
ganz abzuschaffen. 

Weitgehende Einigkeit mit 
den Politikern bestand in Be
zug auf die Spezialregelung 
für den öffentlichen Dienst, 
wonach die Bezahlung aus 
entsprechenden Haushalts
mitteln einen Sachgrund für 
eine befristete Beschäftigung 
darstellt. Diese Vorschrift im 
Teilzeit und Befristungsge
setz müsse ersatzlos gestri
chen werden.

Weiter thematisierte Geyer  
die vom Bundesverfassungs
gericht bis zum 31. Dezember 
2018 geforderte Umsetzung 
der Anpassung des Tarifein
heitsgesetzes (TEG). Das Bun
desverfassungsgericht hatte  
das Tarifeinheitsgesetz teil
weise für verfassungswidrig 
erklärt und die Bundesregie
rung aufgefordert, bis 31. De
zember 2018 nachzubessern. 

Diesbezüglich hatte sich   
Geyer Mitte Juli 2018 in einem 
Schreiben an den Obmann des 
Bundestagsausschusses für Ar
beit und Soziales, Pascal Kober 
(FDP), gewendet. Dort heißt es: 
„Aus unserer Sicht ist das Ge

setz auch nach dem Urteils
spruch weder sinnvoll, noch in 
der Praxis handhabbar. Tarif
pluralität ist nach unserer Auf
fassung Ausfluss grundrechtli
cher Freiheit, Tarifkollisionen in 
der Praxis selten und Konflikte 
Teil einzelfallbezogener Ent
wicklungen. 

Aus Sicht des dbb erfolgt mit 
dem TEG keine Stärkung der 

Funktionsfähigkeit des Tarif
vertragssystems, sondern des
sen Schwächung. Zudem ver
neinen wir die Erforderlichkeit 
des TEG. Die Änderung der 
Rechtsprechung des Bundes
arbeitsgerichts zum Grund
satz „Ein Betrieb, ein Tarifver
trag“ im Jahr 2010 hat nicht 
dazu geführt, dass die Funkti
onsfähigkeit der Tarifautono
mie beeinträchtigt wurde; 

schon vor dem Zeitpunkt der 
Änderung der Rechtsprechung 
gab es keine durchgängige Ta
rifeinheit in den Betrieben.“ 
Und weiter: „In der Konse
quenz beinhaltet der Karlsru
her Urteilsspruch wenig Klar
stellendes zur Anwendung des 
TEG, sondern bedeutet die 
Fortschreibung der bestehen
den Unsicherheiten im Hin
blick auf Anwendungsfragen 
des Gesetzes für den dbb und 
alle anderen Beteiligten. 

Aus diesen Gründen sprechen 
wir uns für eine Abschaffung 
des TEG durch den Gesetzge
ber aus. In diesem Zusammen
hang haben wir im Dezember 
2017 beim Europäischen Ge
richtshof für Menschenrechte 
in Straßburg Klage gegen das 
TEG in seiner vom BVerfG ver
änderten Form eingereicht.“ 

 < Markus Kurth (Bündnis 90/Die Grünen) geht der Gesetzentwurf dagegen nicht weit genug: 
Er setzt sich für die Abschaffung sachgrundloser Befristungen ein.

 < … Johannes Vogel. 
Dennoch sehen beide 
die Notwendigkeit, 
die Anzahl der Befris
tungen im öffentli
chen Dienst zu redu
zieren.
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Deutscher Frauenrat:

Gleichstellung in der Digitalisierung
Die frauenpolitische Dimension des digitalen Wandels war zentrales Thema 
auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Frauenrates. Stellvertretend 
für die dbb bundesfrauenvertretung brachten Jutta Endrusch und Milanie 
Hengst die Belange der weiblichen dbb Mitglieder in die Debatten ein.

Von Arbeit 4.0 über die ITBeru
fe bis hin zur Sichtbarkeit von 
Frauen im Netz sowie in der 
Pflege – alle Bereiche, in denen 
sich die Digitalisierung massiv 
auf das Leben von Frauen aus
wirkt, standen auf der Mitglie
derversammlung des Deut
schen Frauenrates am 23. und 
24. Juni 2018 in Berlin zur Dis
kussion. Aber auch die Fragen, 
wie mehr Frauen in Führungs
positionen gebracht  werden 
können, was nötig ist, um Ge
walt gegen Frauen zu bekämp
fen, und wie soziale Berufe 
aufgewertet werden können, 
wurden auf dem Lobbytreffen 
mit Fachfrauen aus Politik, IT 
und Wissenschaft aufgearbei
tet. Bundesfamilienministerin 
Franziska Giffey ermutigte die 
Vertreterinnen der Frauenver
bände, insbesondere in diesen 
Bereichen gemeinsam für die 
Interessen der Frauen einzu
stehen.

Als gemeinsames Ziel formu
lierte die Mitgliederversamm
lung des Deutschen Frauenra
tes, sich für die Schaffung von 
politischen Rahmenbedingun
gen einzusetzen, damit Frauen 
zu den Gewinnerinnen des di
gitalen Zeitalters gehören.

 < Beschlüsse der 
 Mitgliederversammlung

Darüber hinaus fasste die Mit
gliederversammlung gemeinsa
me Beschlüsse und forderte un
ter anderem: die Abschaffung 
des § 219 a StGB, eine Wahl
rechtsänderung zur Parität, 
eine Ausweitung der Quote so
wohl in der Privatwirtschaft als 
auch in anderen gesellschaftli
chen Bereichen, eine Aufhebung 
gesetzlicher Kopftuchverbote 
zur Sicherung der Gleichstel
lung auf dem Arbeitsmarkt und 
die gesetzliche Verankerung ei
ner Bundesstiftung für eine ge
rechte Partizipation von Frauen. 
Zudem sprach sich die Frauen
lobby gegen die Kontingent
lösung beim Familiennachzug 
von subsidiär Geschützten aus 
und forderte einen individuel
len Rechtsanspruch.  

Spitzentreffen im BMFSFJ:

Rahmenbedingungen für  
weibliche Karrieren verbessern
Beim Netzwerktreffen der Frauenorganisationen im Bundesfamilienminis
terium (BMFSFJ) am 16. Juli 2018 hat die Vorsitzende der dbb bundesfrauen
vertretung, Helene Wildfeuer, erneut auf die Notwendigkeit verwiesen, eine 
gendersensible, digitale Verwaltungskultur zu etablieren.

„Die Werkzeuge und Gestal
tungsmöglichkeiten, die uns  
die Digitalisierung an die Hand 
gibt, müssen verantwortungs
voll und zukunftsorientiert ein

gesetzt werden; und zwar so, 
dass in der Beurteilungs und 
Beförderungspraxis Leistungs
trägerinnen in ihren Fähigkei
ten besser erkannt und gezielt 

gefördert werden“, machte 
Wildfeuer deutlich. Insbeson
dere müsse der Fokus stärker 
auf die Leistung der Teilzeitbe
schäftigten gelenkt werden. 

Diese würden auffallend häufig 
langsamer und seltener beför
dert. Da vorrangig Frauen in 
Teilzeit tätig seien, um etwa 
 Familie, Pflege und Beruf zu 
vereinbaren, wirkten sich die 
damit verbundenen Nachteile 
auch vorrangig auf das Fort
kommen und somit auf die Ent
geltentwicklung von Frauen 
aus. „Nur eine Behördenkultur, 

 < Die Mitglieder der Geschäftsführung der dbb bundesfrauenvertretung, 
Milanie Hengst (links) und Jutta Endrusch, nutzen die Mitgliederver
sammlung des Deutschen Frauenrates zum „Netzwerken“ mit Bundes
familienministerin Franziska Giffey (Mitte).
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Ausweitung der „Mütterrente“:

Keine Ausnahmen zulassen
Die dbb bundesfrauenvertretung begrüßt die ge-
plante Ausweitung der sogenannten Mütterrente, 
kritisiert aber die angekündigten Vorhaben der 
Bundesregierung als nicht weitreichend genug.

„Bei der Anerkennung von Kin-
dererziehungszeiten in der Al-
terssicherung darf es keine Aus-
nahmen geben. Alle Eltern, die 
Kinder erziehen oder erzogen 
haben, haben dafür die gleiche 
Anerkennung verdient“, sagte 
die Vorsitzende der dbb bundes-
frauenvertretung, Helene Wild-
feuer, am 26. Juli 2018 mit Blick 
auf die Regierungspläne zur 
Weiterentwicklung der soge-
nannten Mütterrente. Diese 
 sehen vor, für Mütter und gege-
benenfalls auch für Väter die 
Anerkennung von Kindererzie-
hungszeiten für vor 1992 gebo-

rene Kinder um ein weiteres 
Jahr zu verlängern, wenn sie 
mindestens drei Kinder erzogen 
haben. Damit werden diesen 
Personen für die Erziehung ihrer 
Kinder künftig insgesamt drei 
Jahre pro Kind angerechnet.

Wildfeuer bezeichnete dies  
als wichtigen Schritt, eine voll-
kommene Gleichbehandlung 
aller Eltern werde damit jedoch 
nicht erreicht. „Eltern, die ein 
beziehungsweise zwei Kinder 
vor dem Stichtag bekommen 
haben, werden von der Verbes-
serung ausgeklammert. Auch 

bleibt die Bundesregierung 
 bisher eine Antwort schuldig, 
wie die Erziehungsleistungen 
von Beamtinnen und Beamten 
künftig in der Alterssicherung 
abgebildet werden sollen“, be-
anstandete die Vorsitzende der 
dbb bundesfrauenvertretung. 

Die Frage nach der Finanzie-
rung der Mütterrente dürfe 
nicht vor den Gleichbehand-
lungsgedanken gestellt 
werden. „Erzie-
hungsleis-
tungen 
müs-

sen grundsätzlich und in glei-
chem Maße in der Alterssiche-
rung abgebildet werden, und 
zwar für alle, die Kinder erzo-
gen haben – egal, ob die Kinder 
vor oder nach 1992 geboren 
wurden, und unabhängig da-
von, ob die Erziehenden in ei-
nem Angestellten- oder einem 
Beamtenverhältnis tätig sind 
oder waren“, so Wildfeuer.  

 < Die Teilnehmerinnen des Netzwerktreffens stammen aus zahlreichen Frauenorganisationen. Die Themen 
der im dbb organisierten Frauen wurden von der Vorsitzenden der dbb bundesfrauenvertretung, Helene 
Wildfeuer, vertreten (erste Reihe, Vierte von links neben Bundesfamilienministerin Franziska Giffey).

die mobiles und flexibles Ar-
beiten in Einklang mit einer 
gendersensiblen Leistungs-
bewertung der Beschäftigten 

verwirklicht, kann dem entge-
genwirken“, so Wildfeuer. Flan-
kierend dazu müssten auch die 
Rahmenbedingungen für weib-

liche Karrieren verbessert wer-
den. „Der schnelle und bedarfs-
gerechte Ausbau der Kinderbe- 
treuungsangebote ist hier ein 

entscheidender Punkt und eben-
so wichtig wie ein familienge-
rechtes Arbeitsschutzrecht“, 
betonte die Vorsitzende.  

©
 B

M
FS

FJ

©
 c

ol
ou

rb
ox

.d
e

dbb

33



Serie 100 Jahre dbb, Teil 3

1990 bis 1948
Bonner Republik

2018 bis 1990
Berliner Republik

Mit „kleinen Leuten“ zu neuer Kraft
Mit der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 war der Weg frei, den Beamtenbund neu zu gründen. 
Allerdings hatte das Regime der Nationalsozialisten eine personelle und strukturelle Brache in der Ge
werkschaftslandschaft zurückgelassen. Anders als bei der Gründung des dbb im Jahr 1918 gab es 1945 
kaum etwas, auf dem hätte aufgebaut werden können. Die Aufteilung Deutschlands in vier Besat
zungszonen erschwerte die Neugründung ebenfalls. Von 1945 bis 1948 brachte sich der dbb dennoch 
trotz vieler politischer Widerstände zurück auf die politische Bühne.

Die ersten Bemühungen eini
ger Mitglieder des ehemaligen 
Reichsbundes der Kommunal
beamten und angestellten zu 
einer Neugründung scheiter
ten an diversen Erlassen der 
sowjetischen Siegermacht, die 
ein von der Partei gesteuertes 
Verwaltungsmodell favorisier
te. Im November 1945 erklär
ten die Sowjets alle Beamten 
zu Angestellten und schafften 
das Deutsche Beamtengesetz 
von 1937 ab, womit auch die 
Grundlage für eine eigenstän
dige Beamtenvertretung ent
fiel.

In der amerikanischen und 
französischen Besatzungszone 
blieb das Deutsche Beamten
gesetz, von nationalsozialisti
schem Gedankengut bereinigt, 
in Kraft. Bei der Entnazifizie
rung hatten die Siegermächte 
die Beamten aber besonders 
kritisch im Blick, was die Grün
dung von neuen Beamten
organisationen verzögerte. 
Dennoch gelangen in den 
westlichen Besatzungszonen 
nach und nach Neugründun
gen: In Nürnberg formierte 
sich 1949 der Bayerische Be
amtenbund, in München der 
Bayerische Beamtenbund e. V. 
und die überparteiliche Ar
beitsgemeinschaft bayerischer 
Beamtenverbände, die sich 
später zum Teil vereinigten.

In der britischen Zone wurde 
die Bildung gewerkschaftlicher 
Organisationen offener befür

wortet. Das ermöglichte es 
ehemaligen DBBMitgliedern 
parallel zu den Bemühungen 
des späteren DGBGründers 
Hans Böckler, der eine Einheits
gewerkschaft favorisierte, ab 
Oktober 1945 Gespräche über 
die Gründung einer „Deut
schen Beamtengewerkschaft“ 
zu führen, was am Ende aber 
durch die britische Verwaltung 
untersagt wurde. 

< Erste Fachverbände

1947 starteten Beamte in Ham
burg neue Bemühungen, eine 
Gewerkschaft ins Leben zu ru
fen, die Anfang Oktober in der 
Gründung der „Deutschen Be
amtengewerkschaft“ als Dach
organisation mündeten. Unter 
ähnlichen Voraussetzungen 
wie in Hamburg wurde der 
„Deutsche Beamtenbund – 
Landesverband Schleswig 
Holstein“ gegründet, nach 
dem sich zuvor bereits einzel 
ne Fachverbände, wie zum Bei
spiel der Bund Deutscher Zoll
beamten am 19. Februar 1948 
gegründet hatten. Ihm folgten 
1949 der Bund Deutscher Steu
erbeamter und der Bund der 
Kommunalbeamten. Bereits im 
August 1948 hatten sich die 
Landesverbände Niedersach
sen und NordrheinWestfalen 
konstituiert.

Die Vertreter der bereits ge
gründeten Landesbünde Ham
burg und SchleswigHolstein 
sowie die ihre Gründung vor

bereitenden Verbände Nieder
sachsen und NordrheinWest
falen trafen sich am 23. und 
24. April 1948 zum ersten Mal 
in Minden. Ein zweites Treffen 
fand am 21. Juni in Hamburg 

statt, wo ein Zusammen
schluss zu einem zunächst auf 
die britische Zone beschränk
ten Verband „Gewerkschaft 
Deutscher Beamtenbund“ in 
Aussicht genommen wurde.

Am 15. und 16. September 
1948 schließlich kamen die 
Vertreter der vier Landesver
bände wieder in Minden zu ei
ner „Tagung der Gewerkschaft 
Deutscher Beamtenbund e. V. 
(in Vorbereitung)“ zusammen.

Anhand der historischen Daten 
lässt sich kaum ermessen, mit 
welchen Geburtswehen die 
Neugründungen des dbb nach 
dem Ende des Zweiten Welt
krieges einhergegangen wa

ren. Als Zeitzeuge, 
der zwei Weltkrie
ge erlebt hat, war 
Ernst Lemmer 
(1898 bis 1970)  
nah am Puls der 
Gewerkschaften. 
Der Politiker, Ge
werkschafter, Jour
nalist und Mitbe
gründer der CDU 
war von 1956 bis 
1957 Bundesminis
ter für das Post 
und Fernmeldewe
sen, von 1957 bis 
1962 Bundesminis
ter für gesamt
deutsche Fragen 
und von 1964 bis 
1965 Bundesminis
ter für Vertriebene, 
Flüchtlinge und 
Kriegsgeschädigte. 

Zudem war er von 1922 bis zur 
Zerschlagung der Gewerk
schaften 1933 Generalsekretär 
des Gewerkschafts ringes deut
scher Arbeiter,  Angestellten 
und Beamtenverbände, des 
Dachverbandes der liberalen 
HirschDunckerschen Gewerk
vereine.

In der Festschrift zum 50jäh
rigen Bestehen des dbb von 
1968 schrieb Lemmer in sei
nem Aufsatz „Beamtentum 
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< Hans Schäfer, Vorsitzender des Beamtenbundes 
von 1949 bis 1955.
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1945 bis 1933
Nationalsozialismus

1948 bis 1945
Besatzungszeit

1933 bis 1918
Weimarer Republik

nach den großen Kriegen“: 
„Leider hat sich nach meiner 
Meinung die Wiedererstehung 
der Gewerkschaften und Be
amtenvereinigungen nach dem 
Zusammenbruch von 1945 an
fänglich weniger harmonisch 
vollzogen. Eine Erklärung weiß 
ich nicht dafür, warum zum 
Unterschied nach den Erschüt
terungen von 1918 die Wieder
aufrichtung der gewerkschaft
lichen Bünde und Verbände 
zwischen Arbeitern, Angestell
ten und Beamten sich weniger 
glatt und einfach vollzog. Die 
Vorstellungen der Beteiligten 
in allen vier Besatzungszonen 
waren reichlich verwirrt. Die 
sogenannten ,Richtungsge
werkschaften‘  spielten keine 
Rolle mehr; insofern bestand 
von Anfang an Klarheit. Aber 
über die Idee der Trennung 
oder Vereinheitlichung zu einer 
einheitlichen Mammutspitze 
gab es Meinungsverschieden
heiten.“ 

< Legitimer Nachfolger

So wollten große Teile der 
 Angestelltenschaft wie der Be
amten nicht mit den Arbeiter
verbänden in einer Einheitsor
ganisation zusammengefasst 
werden. Am Ende dieser Ausei
nandersetzungen in der zwei
ten Hälfte der vierziger Jahre 
habe dann schließlich auch die 
Trennung gestanden, während 
sich die Bildung von selbst
ständigen Angestellten und 
Beamtenverbänden in den drei 
westlichen Besatzungszponen 
durchgesetzt habe: für die An
gestellten in Form der damali
gen Deutschen Angestellten
gewerkschaft DAG, „und für 
die Beamten kam es zur Wie
derauferstehung des 1933 
durch die Nationalsozialisten 
zerstörten Deutschen Beam
tenbundes“.

Die historische Bedeutung des 
DBB hob Lemmer folgender

maßen hervor: „Ein Wesent
liches muß in diesem Zusam
menhang für den Historiker 
vermerkt werden. Die frühzei
tige Konstituierung eines nach 
Grundsätzen orientierten Be
amtenbundes hat beim Zu
sammenbruch des kaiserlichen 

Staates wesentlich dazu bei
getragen, daß zunächst die 
 regierungsunkundige neue 
Staatsführung sich auf einen 
unerschütterten, von pflicht
bewußten Männern und Frau
en getragenen Verwaltungsap
parat stützen konnte. Unser 
Volk stand 1918/19 vielleicht 
dem Abgrund zum vollständi
gen Chaos noch näher als 1945, 
weil nach dem Ende des Zwei
ten Weltkrieges bei Fehlen 
deutscher Souveränität 
Deutschland wohl aufgehört 
hatte zu bestehen, die Besat
zungsmächte aber die öffent
liche Verantwortung über
nehmen konnten.“

Und über die Rolle der Beam
ten und ihrer Verbände direkt 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
bemerkte Lemmer: „Für mich, 
der ich sowohl Wesen und Tä

tigkeit der Beamtenbewegung 
vor 1933 als auch nach 1945 
persönlich aus nahen Kontak
ten glaube beurteilen zu kön
nen, ist der Deutsche Beam
tenbund der Bundesrepublik 
der legitime Nachfolger aus 
der Zeit zwischen 1918 und 

1933. Natürlich ha
ben sich Anschau
ungen verändert. 
Das Leben steht 
auch für die Ver
tretungen und Or
ganisationen im 
öffentlichen Ver
bandsleben nicht 
still. Manche Be
griffe haben sich 
gewandelt, auch 
im Verhältnis bei
spielsweise der Be
amtenverbände 
zum Staat und zu 
den Führungen der 
Verwaltung. Aber 
im Kern haben sich 
die Gedanken be
hauptet, mit denen 
1918/19 aktive Per
sönlicheiten aus 
der Beamtenschaft 

für ihre Berufskreise neue or
ganisatorische und program
matische Grundlagen schufen. 
Nach 1945 bestanden in dem 
Gebiet der heutigen Bundesre
publik keine begründeten Be
fürchtungen, daß von radika
len Elementen ernstlich die 
Grundlagen modernen Beam
tentums und Beamtenrechts 
gefährdet werden könnten.“

< Gewagt und gewonnen

In derselben Festschrift setzte 
Hans Wernery (1912 bis 1993), 
ehemals Leitender Ministerial
rat im Ministerium für Wirt
schaft, Mittelstand und Verkehr 
des Landes NordrheinWestfa
len und von 1961 bis 1979 stell
vertretender Bundesvorsitzen
der des DBB, Hans Schäfer und 
Werner Jüsgen, die 1948 den 
DBBLandesverband Nordrhein

Westfalen neu gegründet hat
ten, ein kleines Denkmal:

„Die [den gewerkschaftlichen 
Zusammenschluss der Deut
schen Berufbeamten nach 
1945] leitenden Männer, an 
erster Stelle die beiden Ehren
mitglieder des heutigen DBB, 
Hans Schäfer und Werner Jüs
gen, die 1948 […] noch an der 
Spitze einer auf die britische 
Besatzungszone beschränkten 
Gewerkschaft Deutscher Be
amtenbund standen, verfoch
ten die Ziele der organisierten 
Beamtenschaft aus einer Posi
tion heraus, die zwar in der Sa
che, aber nicht den Umständen 
nach derjenigen von Ernst Rem
mers (Bundesvorsitzender des 
DBB von 1918 bis 1919, Anm. d. 
Red.) glich. Im Vergleich zu ihm 
hatten Schäfer und Jüsgen viel 
größere Hindernisse zu über
winden.“ Sie seien nicht wie er 
„mit dabei“ gewesen, sie hät
ten nicht wie er mit in der Kon
stituante, also der verfassungs
gebenden Versammlung, die 
sich 1918 Nationalversamm
lung und 1948 Parlamentari
scher Rat nannte, gesessen. In 
der Tradition des „alten DBB“ 
stehend und ab 1948 um die 
verfassungsrechtliche Siche
rung des Berufsbeamtentums 
kämpfend, seien sie im Ver
gleich zu Remmers „kleine Leu
te“ gewesen: „Sie hatten im 
Zeitpunkt ihres ersten Angriffs 
keine 50 000 Mitglieder, prak
tisch also nichts, hinter sich 
(Remmers eine Million); sie 
setzten sich für eine Sache ein, 
die damals, nach dem Nieder
gang im Dritten Reich, ,abge
wirtschaftet‘ zu haben schien; 
sie stellten sich vor eine Grup
pe von Staatsbürgern, die in ih
rer Mehrheit verfemt war als 
,Handlanger des Naziregimes‘; 
sie traten unerschrocken in 
 offenen Gegensatz zu dem 
mächtigen Deutschen Ge
werkschaftsbund — auch  
sie wagten und gewannen.“ 
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< Werner Jüsgen, stellvertretender Vorsitzender 
des Beamtenbundes von 1949 bis 1955
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Haus modernisieren:

Den Wert der eigenen Immobilie steigern

 < Info

Um sich alle Vorteile zu si
chern, informieren Sie sich 
bitte bei der Kundenbetreu
ung des dbb vorsorgewerk 
(montags bis freitags von 8 bis 
18 Uhr unter 030.40816444). 
Gerne wird  Ihnen auch eine 
kompetente Beratung vor  
Ort bei Ihrem Bauspar und 
Finanzierungs experten  
von Wüstenrot  vermittelt. 
Mehr Infos unter  
www.dbbvorteilswelt.de.

Mit einem neuen Bad 
die Lebensqualität 
 erhöhen? Mit einer 
Dämmung für gutes 
Raumklima sorgen? 
Diese praktischen 
Tipps rund um Pla
nung, Finanzierung 
und Zuschüsse helfen 
Ihnen dabei, Wohlfühl
momente zu schaffen 
und Wohnträume zu 
verwirklichen.

Endlich das moderne, komfor
table Bad mit Wohlfühlfaktor! 
Endlich Schluss mit Kompro
missen, wenn’s ums genuss
volle Kochen geht! Endlich ein 
rundum angenehmes Wohn
klima dank energetischer Mo
dernisierung! Erneuerungen 
rund ums Haus lohnen sich in 
jeder Hinsicht. Die Deutschen 
nutzen die derzeit noch niedri
ge Zinsphase zur Modernisie
rung – und die Handwerksbe
triebe freuen sich über volle 
Auftragsbücher. Im Durch
schnitt planen Eigenheimbe
sitzer für eine Renovierung 
18 500 Euro ein (Quelle: Mein 
EigenHeim).

 < Clever finanzieren

Zur passenden Finanzierung 
von Umbaumaßnahmen gibt 
es mehrere Möglichkeiten. 
Wenn es schnell und unkompli
ziert gehen muss, sind Moder
nisierungskredite (zum Beispiel 
Wüstenrot Wohndarlehen Tur
bo) perfekt. Bei Sondertilgun
gen bieten sie eine hohe Flexi
bilität. Auch der Eintrag ins 
Grundbuch entfällt, was Zeit 
und Kosten spart. 

Für langfristige Rücklagen 
lohnt sich ein Bausparvertrag.

 < Umbauen, um jetzt und 
im Alter komfortabel zu 
leben

Wer seine Immobilie barriere
frei umbaut, investiert in die 
Zukunft. Denn so ist eine lang
fristige Nutzung des eigenen 
Zuhauses garantiert.

Beispiel Badumbau: Eine bo
den gleiche Dusche bringt einer
seits eine zeitgemäße Optik, 
andererseits einen schwellen
losen, bequemen Zugang. Und 
ein Plus an Bewegungs fläche 
rund um Wanne und Waschbe
cken ist für Eltern mit Kleinkin
dern genauso ideal wie für älte
re Menschen.

 < Fördermittel beantragen

Wer barrierefrei umbaut, kann 
auf Unterstützung durch den 
Staat zählen. Die bundeseigene 
KfWFörderbank bietet unter 
anderem für barrierefreie Um
bauten Zuschüsse und zins
günstige Kredite. Die Vergabe 
der Gelder ist an bestimmte 
Mindeststandards für barriere
freie Umbauten gebunden. Es 
lohnt sich, im Vorfeld fachlichen 
Rat durch Handwerker oder Ar
chitekten einzuholen – damit 
diese Anforderungen auch ein

gehalten werden. Wichtig: Die 
Mittel müssen vor Beginn der 
Arbeiten beantragt werden.

 < Rücklagen bilden, weil 
Modernisierungen immer 
wieder mal anstehen

Rund ums Eigenheim gibt es 
immer was zu tun. Wer sich 
dauerhaft wohlfühlen und den 
Wert seiner Immobilie erhalten 
möchte, muss immer wieder 
investieren. Ganz entspannt 
geht das, wenn finanzielle 
Rücklagen vorhanden sind.

 < Bausparen – die  
perfekte Vorsorge

Bausparverträge eignen sich 
zur Rücklagenbildung beson
ders gut. Regelmäßige Sparra
ten schaffen über die Jahre 
eine solide Grundlage für an
stehende Reparaturen. Und 
wenn der Bausparvertrag zu
geteilt wird, steht das ange
sparte Guthaben plus ein 
 günstiges Darlehen zur Ver
fügung.

Vorteil: Die aktuellen Niedrig
zinsen können Sie sich so für 
die Zukunft sichern, denn der 
Zinssatz, zu dem Sie später Ihr 
Darlehen erhalten, steht von 

Anfang an fest. Dabei sind Son
dertilgungen jederzeit möglich. 
Weiteres Plus ist die staatliche 
Förderung: Mit WohnRiester, 
ArbeitnehmerSparzulage und 
Wohnungsbauprämie unter
stützt der Staat Ihr Vorhaben 
– sofern Sie förderberechtigt 
sind.

 < Für den Fall der Fälle

Bei manchen Bausparverträ
gen haben Sie Anspruch auf 
die Auszahlung von Teilbeträ
gen. Das ist für Modernisierun
gen besonders praktisch, denn 
so sind Sie stets liquide – Repa
raturen rund ums Haus lassen 
sich bekanntlich nicht immer 
vorhersehen.

 < Besonders lukrativ für 
dbb Mitglieder

Egal ob kurzfristiger Moder
nisierungswunsch oder eine 
zukünftige Modernisierung – 
das dbb vorsorgewerk bietet 
zusammen mit seinem lang
jährigen Partner Wüstenrot die 
passenden Finanzierungen an. 
Das Extra für dbb Mitglieder 
und ihre Angehörigen (Ehe/
Lebens partner, Kinder): Beim 
Wüstenrot Turbodarlehen, 
 verbunden mit einem Bauspar
vertrag, sparen sie die halbe 
Abschlussgebühr. Bei 30 000 
Euro Darlehenshöhe sind dies 
150 Euro Sofortvorteil. 
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Der Fall des Monats

Ablehnung einer Leistungsprämie:

Dienstherr muss
Ermessensspielraum nutzen
Das dbb Dienstleistungszentrum Ost hat erfolg
reich einen als Personalrat zu 100 Prozent freige
stellten Bundesbeamten vertreten, der eine Leis
tungsprämie beantragt hat. Der Dienstherr lehnte 
den Antrag ab, weil die Zahlung einer Prämie bei 
Freistellung seiner Auffassung nach eine unge
rechtfertigte Bevorzugung bedeutet hätte.

Diese Entscheidung ist nach 
dem Urteil des Verwaltungsge
richts Halle (Az.: A 66/17 HAL 
vom 24. Mai 2018) ermessens
fehlerhaft: Der Dienstherr hat 
von seinem ihm eingeräumten 

Ermessen keinen hinreichenden 
Gebrauch gemacht. Bei der Ein
beziehung von Personalrats
mitgliedern und Vertrauensper
sonen der schwerbehinderten 
Menschen in die Leistungsbe

zahlung ist keine andere Be
urteilung geboten als in den 
Fällen der Beförderung, Höher
gruppierung und Bezahlung aus 
einer inneren höheren Entgelt
stufe unter dem Gesichtspunkt 
fiktiver Nachzeichnung des be
ruflichen Werdegangs. Zwar 
obliege es dem Dienstherrn, 
im Rahmen des ihm bei der Ver
gabe von Leistungsprämien ein
geräumten Gestaltungsspiel
raums sachgerechte Kriterien 
für die Einteilung verschiedener 
Vergleichsgruppen zu entwi
ckeln. Eine generelle Vernei
nung der Möglichkeit einer 

Leistungsprämie bei freigestell
ten Beamten gebe es jedoch 
nicht. Auch der pauschale Ver
weis des Dienstherrn auf das 
zwischenzeitlich ausgeschöpfte 
Vergabebudget führe zu keinem
anderen Ergebnis. So musste 
über den Antrag auf Erteilung 
einer Leistungsprämie erneut 
entschieden werden. ak

< Info

Der dbb gewährt den Einzel
mitgliedern seiner Mitglieds
gewerkschaften berufsbezo
genen Rechtsschutz. 
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Haus modernisieren:

Den Wert der eigenen Immobilie steigern

< Info

Um sich alle Vorteile zu si
chern, informieren Sie sich 
bitte bei der Kundenbetreu
ung des dbb vorsorgewerk 
(montags bis freitags von 8 bis 
18 Uhr unter 030.40816444). 
Gerne wird Ihnen auch eine 
kompetente Beratung vor 
Ort bei Ihrem Bauspar und 
Finanzierungsexperten
von Wüstenrot vermittelt. 
Mehr Infos unter 
www.dbbvorteilswelt.de.

Mit einem neuen Bad 
die Lebensqualität 
erhöhen? Mit einer 
Dämmung für gutes 
Raumklima sorgen? 
Diese praktischen
Tipps rund um Pla
nung, Finanzierung
und Zuschüsse helfen 
Ihnen dabei, Wohlfühl
momente zu schaffen 
und Wohnträume zu 
verwirklichen.

Endlich das moderne, komfor
table Bad mit Wohlfühlfaktor! 
Endlich Schluss mit Kompro
missen, wenn’s ums genuss
volle Kochen geht! Endlich ein 
rundum angenehmes Wohn
klima dank energetischer Mo
dernisierung! Erneuerungen 
rund ums Haus lohnen sich in 
jeder Hinsicht. Die Deutschen 
nutzen die derzeit noch niedri
ge Zinsphase zur Modernisie
rung – und die Handwerksbe
triebe freuen sich über volle 
Auftragsbücher. Im Durch
schnitt planen Eigenheimbe
sitzer für eine Renovierung 
18 500 Euro ein (Quelle: Mein 
EigenHeim).

< Clever finanzieren

Zur passenden Finanzierung 
von Umbaumaßnahmen gibt
es mehrere Möglichkeiten. 
Wenn es schnell und unkompli
ziert gehen muss, sind Moder
nisierungskredite (zum Beispiel 
Wüstenrot Wohndarlehen Tur
bo) perfekt. Bei Sondertilgun
gen bieten sie eine hohe Flexi
bilität. Auch der Eintrag ins 
Grundbuch entfällt, was Zeit 
und Kosten spart. 

Für langfristige Rücklagen 
lohnt sich ein Bausparvertrag.

< Umbauen, um jetzt und 
im Alter komfortabel zu 
leben

Wer seine Immobilie barriere
frei umbaut, investiert in die 
Zukunft. Denn so ist eine lang
fristige Nutzung des eigenen 
Zuhauses garantiert.

Beispiel Badumbau: Eine bo
dengleiche Dusche bringt einer
seits eine zeitgemäße Optik, 
andererseits einen schwellen
losen, bequemen Zugang. Und 
ein Plus an Bewegungsfläche
rund um Wanne und Waschbe
cken ist für Eltern mit Kleinkin
dern genauso ideal wie für älte
re Menschen.

< Fördermittel beantragen

Wer barrierefrei umbaut, kann 
auf Unterstützung durch den 
Staat zählen. Die bundeseigene 
KfWFörderbank bietet unter 
anderem für barrierefreie Um
bauten Zuschüsse und zins
günstige Kredite. Die Vergabe 
der Gelder ist an bestimmte 
Mindeststandards für barriere
freie Umbauten gebunden. Es 
lohnt sich, im Vorfeld fachlichen 
Rat durch Handwerker oder Ar
chitekten einzuholen – damit 
diese Anforderungen auch ein

gehalten werden. Wichtig: Die 
Mittel müssen vor Beginn der 
Arbeiten beantragt werden.

< Rücklagen bilden, weil 
Modernisierungen immer
wieder mal anstehen

Rund ums Eigenheim gibt es 
immer was zu tun. Wer sich 
dauerhaft wohlfühlen und den 
Wert seiner Immobilie erhalten 
möchte, muss immer wieder 
investieren. Ganz entspannt 
geht das, wenn finanzielle 
Rücklagen vorhanden sind.

< Bausparen – die 
perfekte Vorsorge

Bausparverträge eignen sich 
zur Rücklagenbildung beson
ders gut. Regelmäßige Sparra
ten schaffen über die Jahre 
eine solide Grundlage für an
stehende Reparaturen. Und 
wenn der Bausparvertrag zu
geteilt wird, steht das ange
sparte Guthaben plus ein 
günstiges Darlehen zur Ver
fügung.

Vorteil: Die aktuellen Niedrig
zinsen können Sie sich so für 
die Zukunft sichern, denn der 
Zinssatz, zu dem Sie später Ihr 
Darlehen erhalten, steht von 

Anfang an fest. Dabei sind Son
dertilgungen jederzeit möglich. 
Weiteres Plus ist die staatliche 
Förderung: Mit WohnRiester, 
ArbeitnehmerSparzulage und 
Wohnungsbauprämie unter
stützt der Staat Ihr Vorhaben 
– sofern Sie förderberechtigt 
sind.

< Für den Fall der Fälle

Bei manchen Bausparverträ
gen haben Sie Anspruch auf 
die Auszahlung von Teilbeträ
gen. Das ist für Modernisierun
gen besonders praktisch, denn 
so sind Sie stets liquide – Repa
raturen rund ums Haus lassen 
sich bekanntlich nicht immer 
vorhersehen.

< Besonders lukrativ für 
dbb Mitglieder

Egal ob kurzfristiger Moder
nisierungswunsch oder eine 
zukünftige Modernisierung – 
das dbb vorsorgewerk bietet 
zusammen mit seinem lang
jährigen Partner Wüstenrot die 
passenden Finanzierungen an. 
Das Extra für dbb Mitglieder 
und ihre Angehörigen (Ehe/
Lebenspartner, Kinder): Beim 
Wüstenrot Turbodarlehen, 
verbunden mit einem Bauspar
vertrag, sparen sie die halbe 
Abschlussgebühr. Bei 30 000
Euro Darlehenshöhe sind dies 
150 Euro Sofortvorteil.
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Der Fall des Monats

Ablehnung einer Leistungsprämie:

Dienstherr muss  
Ermessensspielraum nutzen
Das dbb Dienstleistungszentrum Ost hat erfolg
reich einen als Personalrat zu 100 Prozent freige
stellten Bundesbeamten vertreten, der eine Leis
tungsprämie beantragt hat. Der Dienstherr lehnte 
den Antrag ab, weil die Zahlung einer Prämie bei 
Freistellung seiner Auffassung nach eine unge
rechtfertigte Bevorzugung bedeutet hätte.

Diese Entscheidung ist nach 
dem Urteil des Verwaltungsge
richts Halle (Az.: A 66/17 HAL 
vom 24. Mai 2018) ermessens
fehlerhaft: Der Dienstherr hat 
von seinem ihm eingeräumten 

Ermessen keinen hinreichenden 
Gebrauch gemacht. Bei der Ein
beziehung von Personalrats
mitgliedern und Vertrauensper
sonen der schwerbehinderten 
Menschen in die Leistungsbe

zahlung ist keine andere Be
urteilung geboten als in den 
Fällen der Beförderung, Höher
gruppierung und Bezahlung aus 
einer inneren höheren Entgelt
stufe unter dem Gesichtspunkt 
fiktiver Nachzeichnung des be
ruflichen Werdegangs. Zwar 
obliege es dem Dienstherrn,  
im Rahmen des ihm bei der Ver
gabe von Leistungsprämien ein
geräumten Gestaltungsspiel
raums sachgerechte Kriterien 
für die Einteilung verschiedener 
Vergleichsgruppen zu entwi
ckeln. Eine generelle Vernei
nung der Möglichkeit einer 

 Leistungsprämie bei freigestell
ten Beamten gebe es jedoch 
nicht. Auch der pauschale Ver
weis des Dienstherrn auf das 
zwischenzeitlich ausgeschöpfte 
Vergabebudget führe zu keinem 
anderen Ergebnis. So musste 
über den Antrag auf Erteilung 
einer Leistungsprämie erneut 
entschieden werden. ak

 < Info

Der dbb gewährt den Einzel
mitgliedern seiner Mitglieds
gewerkschaften berufsbezo
genen Rechtsschutz. 
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Digitale Technologie:

Willkommen in 
der Blockchain
Das Internet steht Kopf und blickt auf die größte 
Revolution, seit die erste EMail von einem Compu
ter zum anderen geschickt wurde. Was mit der Er
findung einer verschlüsselten, rein digitalen Wäh
rung begann, entwickelt sich zur grundlegenden 
Transformation digitaler Wirtschaftskreisläufe und 
kann sogar Auswirkungen auf die Art und Weise 
haben, wie wir künftig leben werden. Willkommen 
in der unbekannten Welt der Blockchain!

Erfunden 
haben soll die 

virtuelle Währung 
Bitcoin angeblich ein gewisser 
Satoshi Nakamoto. Ob sich hin
ter dem Pseudonym wie ver
mutet der USUnternehmer 
Craig  Steven Wright versteckt, 
der die Erfindung 2016 für sich 
reklamiert hat, ob es sich gar 
um ein Erfinderkollektiv han
delt oder um das Fliegende 
Spaghettimonster, ist letztlich 
irrelevant. Der Bitcoin ist in der 
Welt, und mit ihm die Idee ei
ner von den  Interessen von 
Banken und  Regierungen los
gelösten, krisen und vor allem 
manipulations resistenten 
Währung. Sie kann nicht nur 
ausschließlich über das Inter
net gehandelt werden, son
dern sie existiert nur dort.  
Der Erfolg der Idee spricht 
 Bände, denn seit ihrer Erfin
dung im Jahr 2008 und dem 
Beginn des virtuellen Handels 
mit der Währung 2009 hat sich 
der Wert der digitalen Münze 
vervielfacht. 

Ihr 
revolu tio

nä res Grund prinzip: Sie 
kann nicht einfach  her ge stellt 
werden wie etwa Zentralban
ken Geld drucken können. Sie 
kann nur aus Rechenoperatio
nen des ihr zugrunde liegenden 
Netzwerks heraus entstehen. 
Je mehr Bitcoins entstehen, 
desto mehr Rechenleistung ist 
für die Erschaffung neuer Mün
zen notwendig und desto lang
samer entstehen neue Bit
coins. Wer sich also jetzt die 
Finger leckt und beschließt, 
den PC anzuwerfen, um selbst 
Bitcoins zu schürfen: zu spät. 
Darin liegt auch einer der Kri
tikpunkte gegenüber der Kryp
towährung, denn mittlerweile 
sind fabrikhallengroße Rech
nerfarmen, die Unmengen an 
Strom verbrauchen, damit be
schäftigt, Bitcoins zu generie
ren. So weit die Theorie, die be
reits zahlreiche Nachahmer in 
Form anderer, ähnlich aufge
bauter digitaler Währungen 
gefunden hat. Klangvolle Na
men wie „Ethe reum“, „Ripple“ 

oder 
„Stellar“ 

zeugen vom 
 Erfolg und haben 

schon so manchen virtu
ellen Multimillionär oder gar 
 Mil liardär hervorgebracht.

So richtig beim Otto Normal
verbraucher ist das Prinzip, 
aufgrund dessen das Internet 
kopfsteht, allerdings noch 
nicht angekommen. Trotzdem 
ist es nur eine Frage der Zeit, 
bis jeder direkt oder indirekt 
damit zu tun bekommt, denn 
die eigentliche Revolution ist 
eine Erfindung, die quasi als 
Beifang in der Kryptowährung 
steckt. Nakamoto hat mit sei
ner umstrittenen Kryptowäh
rung nämlich etwas miterfun
den, das einerseits notwendig 
ist, damit das BitcoinPrinzip 
überhaupt funktionieren kann, 
und das andererseits gerade 
dabei ist, die Funktionsweise 
der digitalen Welt radikal um
zukrempeln: Die Blockchain.

 < Magische Kettenglieder

Im Grunde genommen ist die 
Blockchain eine dezentrale, 

also auf 
alle an ihr betei

ligten Computer ver
teilte Datenbank. Sie hält 

eine dauernd anwachsende 
Liste von Transaktionen vor 
und wird mit jeder neuen 
Transaktion von unten erwei
tert, als würde ein neues Ket
tenglied (chain = Kette) einge
hängt. Praktisch kauft also 
jemand im Internet einen Bit
coin oder einen Bruchteil da
von oder bezahlt damit etwas. 
Er löst damit das Anfügen ei
nes neuen Kettengliedes aus. 
Dabei wird immer auch eine 
Prüfsumme generiert, die sich 
aus Rechenoperationen aller 
anderen beteiligten Computer 
ableitet. Ist dieser Prozess und 
damit das Kettenglied kom
plett, kann ein neues erzeugt 
werden. Damit wird unter an
derem die eindeutige Zuord
nung von Bitcoins oder ihren 
Bruchteilen zu ihren Eigentü
mern sichergestellt, denn je
der Nutzer im BitcoinNetz
werk speichert eine 1:1Kopie 
der gesamten Kette. Und weil 
jede einzelne Transaktion von 
der ersten bis zur aktuellen in 
der Kette dokumentiert wer
den muss, wächst auch der 
Speicherplatz, der dafür benö
tigt wird, auf jedem aktiv be
teiligten Computer perma
nent an. 
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All das 
geschieht 
anonym und 
verschlüsselt, wes
halb sich Kryptowährun
gen auch überaus gut für 
dunkle Machenschaften eig
nen, von denen Regierungen, 
Banken und Finanzämter 
nichts mitbekommen sollen. 

Das war zwar wahrscheinlich 
nicht die Intention des Erfin
ders, lässt sich aber ebenso  
wenig wegdiskutieren wie die 
Tatsache, dass Kryptowährun
gen und vor allem die Block
chain für eine Revolution 
 sorgen: Betrachtet man die 
Blockchain losgelöst vom Bit
coin, liegt darin ein unglaubli
ches Potenzial für Anwendun
gen, die bisher undenkbar 
waren.

Stellt man sich die Blockchain 
als Schiene vor und eine An
wendung wie den Bitcoin als 
den Zug, der darüberfährt, 
 lassen sich damit völlig neue 
Systeme erstellen – ähnlich, 
wie einst die Erfindung der 
Eisenbahn neue, vorher un
mögliche Warenströme er
möglicht hat. Einer der Vortei
le liegt in der Dezentralität 
der Blockchain: Musste man 
früher an den PC im Arbeits
zimmer gehen, um irgendeine 

Aktion mit dem Internet aus
zulösen, sind wir es heute ge
wohnt, dasselbe über das 
Smartphone von jedem be
liebigen Ort aus zu tun. 

Ebenso liegen heute nicht mehr 
alle unsere Daten lokal auf dem 
PC, sondern werden ins Inter
net ausgelagert. Analog dazu 
können mit der Blockchain rie

sige Datenbanken dezent
ral verwaltet werden 

und bleiben 
trotzdem reak
tionsschnell 
und vor allem 
 integer und 
 angriffsicher 
– die Block
chain selbst 
konnte auf
grund ihrer 
Konstruktions
prinzipien bis 

heute nicht ge
hackt werden: Wer 

eine Geldtransaktion kom
promittieren wollte, indem er 
etwa den gleichen Finanzvor
gang mit virtuellem Geld zwei
mal auslöst, um sich daran zu 
 bereichern, beißt auf Granit: Er 
müsste nicht nur den zur Trans
aktion gehörenden Block ha
cken – schwer genug – sondern 
alle vorherigen Blöcke ebenfalls 
und gleichzeitig – mit der heu
tigen Technik  unmöglich.

Dieses Höchstmaß an Sicher
heit schafft das nötige Vertrau
en, damit Fremde zum Beispiel 
direkte Geldtransaktionen un
tereinander durchführen kön
nen, ohne teure Vermittler wie 
Banken zu brauchen. Denn der 
BlockchainTechnologie ist es 
egal, ob mit ihr eine neue Ver
sion des Aktienmarktes oder 
eine neue Version von Regie
rung geschaffen wird. So sieht 
es zumindest der kanadische 
Managementprofessor Don 
Tapscott. 

Für ihn hat die erste Welle  
des Internet zwar Reichtum 
erschaffen, aber keine gerech
te Verteilung, sondern Un
gleichheit. In einer Vorlesung, 
die auf Youtube übertragen 
wurde, nannte er konkrete 

Beispiele: Landtitel in Hondu
ras können bisher leicht von 
der Regierung angegriffen 
werden. Ein Dikatator erklärt 
das Dokumnet für nichtig und 
der Farmer ist seinen Besitz 
los. Wäre der Besitz in einer 
Blockchain für Landbesitz ver
brieft, wäre er unveränderlich 
und nur der Farmer selbst 
könnte sein Land übereignen.

Als weiteres Beispiel nennt der 
Manager Airbnb: In der Block
chain wäre der Ferienwoh
nungsvermittler kein milliarden
schweres Wirtschaftsunter 
nehmen, sondern im Besitz 
 aller Menschen, denen eine Fe
rienwohnung  gehört. Die Ver
mietung liefe direkt zwischen 
Eigentümern und Vermietern, 
kein Dritter verdiente Geld. 

 < Das Ende der  
Großkonzerne?

Ein anderer wichtiger Aspekt 
für Tapscott ist, dass die Block
chainDatenkraken wie Google, 
Apple, Microsoft und andere 
– die natürlich gerade selbst an 
BlockchainAnwendungen ar
beiten – entmachten könnte: 
Bisher erschaffen alle Men
schen durch ihre Interaktion 
mit dem Internet Daten, von 
denen aber nur ein paar Groß
konzerne profitieren. Seine 
 Vision ist eine digitale Block
chainIdentität jedes einzelnen 
Internetnutzers, die Firmen 
und Institutionen nur gerade 
die Informationen gibt, die für 
eine Transaktion benötigt wer
den, und keine einzige mehr.

Oder in der Kunst: Kommerziel
le Tonstudios brauchen viele 
Musiker schon heute nicht 
mehr. Mit der Blockchain wür
den sie aber auch keine Musik
industrie mehr brauchen, weil 
ihre Songs und Alben den Rech
teschutz und das Bezahlsystem 
in sich trügen. Das Ende der 
Streamingdienste und Platten
firmen stünde  bevor. Dasselbe 
ist natürlich anwendbar auf 
Journalismus, Erfindungen, 
Kunst und vieles mehr. Kurz:  
In der Blockchain steckt das 
 Potenzial, die bisherigen Struk

turen wirtschaftlicher Macht 
zu durchbrechen – wenn die 
Menschen es wollen. 

Bei allen positiven Aspekten 
der Blockchain darf aber nicht 
außer Acht gelassen werden, 
dass sich das beste Instrument 
in den falschen Händen zur 
Waffe wandeln kann. Was, 
wenn in Diktaturen Menschen 
statt Werte über die Block
chain verwaltet werden? Was, 
wenn Großkonzerne mithilfe 
der neuen Technologie noch 
 mächtiger werden? 

Doch selbst unter demokrati
schen Vorzeichen ist es heute 
nur schwer vorstellbar, dass 
die Blockchain in einem Land, 
in dem man nicht einmal ein 
Auto anmelden kann, ohne 
persönlich auf der Zulassungs
stelle zu erscheinen, irgend
wann einmal digitalen Mehr
wert für seine Bewohner 
generieren könnte. Dabei 
 bietet die Blockchain fast 
 endlose Anwendungsgebiete: 
Das Melderegister, die Kfz 
Zulassung, Grundbücher oder 
Kataster sind nur einige Bei
spiele, die in einer Blockchain 
funktionieren würden.  

Von solchen Überlegungen ist 
Deutschland allerdings noch 
weit entfernt, wenn der da
malige Bundesinnenminister 
Thomas de Maizìere im Mai 
2017 in einer Rede anlässlich 
des 18. Europäischen Daten
schutzkongresses noch über
legte, „welche Daten öffent
lich sein und welche Daten 
frei fließen sollen, wie wir 
Transparenz und ein offenes 
Regierungshandeln gegen die 
zahlreichen Gründe abwägen, 
Daten nicht zu veröffentli
chen, wie wir adäquate Lösun
gen für Zukunftstechnologien 
wie Blockchain, Profiling und 
vor allem künst liche Intelli
genz finden.“ 

Es liegt an den Menschen,  
die neue Technologie anzu
nehmen und ihre großartigen 
Potenziale zu nutzen, um da
mit positive Veränderungen 
zu generieren. br
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 < BDZ

Gespräch mit dem 
 Bundesfinanzminister

Die Stärkung der Aus und 
Fortbildungssituation des Zolls, 
die Verbesserung der Berufs
perspektiven der Zöllnerinnen 
und Zöllner sowie künftige 
 Herausforderungen des Zoll 
gehörten zu den Themen des 
Spitzengesprächs, das eine 
 Delegation der Deutschen  Zoll 
und Finanzgewerkschaft BDZ 

unter Leitung ihres Bundesvor
sitzenden Dieter Dewes am 
15. August 2018 im Bundes
finanzministerium führte. 

Seitens des Ministeriums nah
men neben Bundesfinanzmi
nister Olaf Scholz der für den 
Zoll zuständige Staatssekretär 
Dr. Rolf Bösinger und die Leite
rin der Abteilung III, Tanja Mil
denberger, teil. 

Der Bundesfinanzminister 
habe den Vertretern des BDZ 
am Ende des Meinungsaustau
sches eine positive und ver
trauensvolle Zusammenarbeit 
zugesichert, heißt es in einer 
Mitteilung des BDZ vom 17. Au
gust 2018: Die Stärkung des 
Zolls sei ihm ein persönliches 
Anliegen, daher werde man 
auch die Forderungen des BDZ 
zur perspektivischen Verbesse
rung der Rahmenbedingungen 
für die Zöllnerinnen und Zöll
ner gründlich prüfen und hier
zu weiterhin mit dem BDZ im 
Gespräch bleiben. 

 < DPVKOM

Streikbrecher dürfen nicht 
belohnt werden

Mit völligem Unverständnis 
und scharfer Kritik hat die 
Kommunikationsgewerk
schaft DPV (DPVKOM) auf ein 
aktuelles Urteil des Bundesar
beitsgerichtes vom 14. August 
2018 reagiert. Danach wird 
die Zahlung einer Streikbruch
prämie als zulässiges Kampf
mittel des Arbeitgebers ange
sehen. „Mit dieser Entschei 
dung des Bundesarbeitsge
richtes wird das deutsche 
Streikrecht ausgehöhlt und 
die Wirksamkeit von Streiks 
deutlich abgeschwächt. Für 
die Gewerkschaften ist dies 
hinsichtlich ihrer Mobilisie
rungsfähigkeit bei Arbeits
kämpfen ein schwerer Schlag“, 
stellte die DPVKOMBundes
vorsitzende Christina Dahl
haus klar.

„Es kann nicht sein, dass Streik
brecher belohnt und streiken
de Beschäftigte damit finanzi
ell benachteiligt werden. Das 
Bundesarbeitsgericht fördert 
mit diesem Urteil eine Spal
tung der Belegschaft“, so Dahl
haus weiter. „Das Ansinnen  
der Politik, die Tarifbindung  
in Deutschland zu stärken, 
wird mit diesem Urteil voll 
ends konterkariert.“

Dem Urteil des höchsten 
deutschen Arbeitsgerichtes 
zufolge, ist ein bestreikter 
 Arbeitgeber grundsätzlich 

 berechtigt, zum Streik auf
gerufene Arbeitnehmer  
durch Zusage einer Prämie 
von einer Streikbeteiligung 
 abzuhalten. Zwar liege in der 
Zusage der Prämienzahlung 
an alle arbeitswilligen Arbeit
nehmer durch den Arbeitge
ber eine Ungleichbehandlung  
der streikenden und der nicht 
streikenden Beschäftigten  
vor, diese sei aber aus arbeits
kampfrechtlichen Grün den 

gerechtfertigt. Der Arbeitge
ber wolle mit der freiwilligen 
 Sonderleistung betrieblichen 
Ablaufstörungen begegnen 
und damit dem Streikdruck 
entgegenwirken. Vor dem 
 Hintergrund der für beide so
zialen  Gegenspieler geltenden 
Kampfmittelfreiheit handele 
es sich um eine grundsätzlich 
zulässige Maßnahme des 
 Arbeitgebers, heißt es in der 
Urteilsbegründung. 

> Dieter Dewes,  
Bundes vorsitzender des BDZ

 < dbb Hessen

Anti-Gewalt-Pakt  geschlossen

Auf Initiative des dbb Hessen schlossen die Sprecherinnen und 
Sprecher der fünf Landtagsfraktionen am 21. August 2018 in 
Wiesbaden im Beisein von Staatsminister Peter Beuth einen 
„Pakt zur Bekämpfung von Gewalt gegen Beschäftigte im Öffent
lichen Dienst“ mit dem dbb Landesbund. Darin versichern die 
 Unterzeichner, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles tun 
werden, um die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bestmög
lich vor gewaltsamen Übergriffen zu schützen. 

„Wir müssen alles Erdenkliche tun, um der zunehmenden Gewalt 
gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes Hessens zu begeg
nen“, machte dbb Landeschef Heini Schmitt anlässlich der Unter
zeichnug des Paktes deutlich. 

Der dbb Hessen hatte sich im Februar 2018 in Frankfurt auf ei
nem viel beachteten Symposium mit dem Phänomen der Gewalt 
gegen Beschäftigte der staatlichen und kommunalen Verwaltung 
beschäftigt. Dabei zeigte sich, dass diese gesellschaftliche Fehl
entwicklung dringend zum Handeln zwingt: „Wie sich die Unter
zeichner künftig zu unseren Einzelforderungen positionieren, 
wird sich zeigen. Für den dbb Hessen ist es aber von zentraler 
 Bedeutung, dass die Politik des Landes zusagt, sich bestmöglich 
dieses Problems anzunehmen.“ 

 < Der Vorsitzende des dbb Hessen, Heini Schmitt (Mitte), und die 
 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des AntiGewaltPaktes.

> Christina Dahlhaus,  
Bundesvorsitzende der DPVKOM 
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 < VBE

Besseres Bildungssystem 
braucht Investitionen

„So wird es nicht gelingen, die 
großen Herausforderungen der 
steigenden Heterogenität an 
den Schulen und dem Lernen 
in der digitalen Welt zu begeg
nen. Wir steuern hier auf einen 
pädagogischen Notstand zu“, 
kommentierte der Bundesvor
sitzende des Verbandes Bil
dung und Erziehung (VBE), Udo 
Beckmann, den Bildungsmoni
tor 2018 der Initiative Neue So
ziale Marktwirtschaft (INSM), 
der am 15. August 2018 veröf
fentlicht wurde. 

„Die Ergebnisse illustrieren auf 
erschreckende Weise, was die 
Auswirkungen eines unterfi
nanzierten Bildungssystems 
sind: Verschlechterung bei der 
Schulqualität, bei dem Ver
such, Bildungsarmut zu redu
zieren und bei der Integrati
onsfähigkeit“, so Beckmann.  

 < DPhV

Runder Tisch gegen den 
Lehrkräftemangel 

Länderübergreifende Initiati
ven gegen den Lehrkräfteman
gel zur langfristigen und quali
tätsvollen Sicherung des 
Lehrernachwuchses hat die 
Bundesvorsitzende des Deut
schen Philologenverbandes 
(DPhV), Susanne LinKlitzing, 
gefordert. „Dazu müssen alle 

an einen Tisch: die Minister
präsidenten sowie die Kultus 
und Wissenschaftsminister der 
Bundesländer“, betonte Lin
Klitzing am 13. August 2018. 
Damit erteilte die DPhVChefin 
dem Vorschlag des amtieren
den Präsidenten der Kultusmi
nisterkonferenz (KMK), Helmut 
Holter, den Fachkräftemangel 
mithilfe von Einheitslehrern 
für alle Schulartenlösen zu 
 lösen, eine klare Absage.

„Ein Hineinregieren in die Leh
rerausbildung der Länder, eine 
nicht nach Schulabschlüssen 
differenzierte Lehrerausbildung 
für die kommenden Jahrzehn
te, um jetzt den aktuellen Leh
rermangel zu beheben? Das 
kann doch nicht die Antwort 
der KMK sein!“, bezweifelte 
LinKlitzing. „Die KMK muss 
ihre Hausaufgaben besser ma
chen – und das differenziert 

und nicht mit einer Einheits
lösung, die weder der unter
schiedlichen Situation in den 
Bundesländern noch dem er
wartbaren bereichsspezifi
schen Lehrkräftemangel ent
spricht“, bekräftigte die 
DPhVBundesvorsitzende. Lin
Klitzing stellt der Einheitslö
sung einen konstruktiven Fünf

PunktePlan mit folgenden 
Maßnahmen entgegen. Ein 
runder Tisch mit den Minister
präsidenten und der KMK, der 
der länderübergreifenden 
 Misere mit gemeinsam abge
stimmten Maßnahmen entge
gentreten könnte. Eine jährlich 
aktualisierte Schülerzahlstatis
tik, in der die statistischen An
gaben der Länder kontinuier
lich zusammengeführt werden, 
um auf dieser Grundlage eine 
bessere Versorgung der Schu
len mit Lehrkräften zu ermögli
chen. Eine jährlich aktualisierte 
länder und schulartspezifische 
Analyse des Lehrkräftemangels 
durch die KMK für die nächsten 
sechs Jahre, die Fehlplanungen 
im Bildungsbereich besser be
gegnen kann. Eine längst über
fällige Vereinfachung des Lehr
kräfteaustauschs zwischen den 
Ländern. Eine gemeinsame 
Analyse der KMK und der Hoch
schulrektorenkonferenz (HRK) 
im direkten Kontakt mit den 
Universitäten zum schulartspe
zifischen Lehrkräftemangel, die 
hilft, die Akademikerfülle zu 
nutzen und für die jeweiligen 
Studienabschlussjahrgänge 
eine längst überfällige Offensi
ve für die Lehrämter zu starten 
sowie ein jährlicher Einstel
lungskorridor für die Referen
darinnen und Referendare mit 
den jeweils besten Prüfungser
gebnissen jeder Schulart. Die 
KMK müsse zudem mit den 
Kultus und Finanzministern 
beschließen, dass diese – auch 
über den aktuellen Bedarf hin
aus – einzustellen sind, damit 
zukünftigem Lehrermangel 
qualitätsvoll begegnet werden 
kann. In der Zwischenphase 
dürfe kein Land Quer oder Sei
teneinsteiger ohne ein paralle
les Referendariat in den Unter
richt schicken.

„Wir erwarten von den Minis
terpräsidenten und der Kultus
ministerkonferenz eine zügige 
und verantwortungsbewusste 
Umsetzung dieser Maßnah
men im Rahmen einer echten 
Bildungsoffensive: Es geht 
nämlich um Konzepte für die 
Bildung der jungen Generati
on“, so LinKlitzing. 

 < DPolG

Drogenprävention stärken

In einem Gespräch mit der Drogenbeauftragten der Bundes
regierung, Marlene Mortler, bekräftigte der Bundesvorsitzende 
der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, am 
8. August 2018 in Berlin die Position seiner Gewerkschaft, die 
sich gegen eine Freigabe von Cannabis ausspricht. 

Der Staat dürfe sich unter keinen Umständen zum „Dealer“ ma
chen. Im Gegenteil, der Staat habe die Aufgabe der Prävention 
und der Strafverfolgung. Marlene Mortler und Rainer Wendt wa
ren sich darin einig, dass staatliche Aufklärungskampagnen ver
stärkt werden sollten. Aber auch Schule, Elternhaus und Vereine 
seien gefragt, wenn es darum geht, Jugendliche über die Schäd
lichkeit von Drogen zu informieren. 

 < Die Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler, und 
DPolGChef Rainer Wendt

> Susanne LinKlitzing, 
Bundesvorsitzende des DPhV

> Udo Beckmann,  
Bundesvorsitzender des VBE
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 < BvLB

Passgenaue Lehrerausbil-
dung für berufliche Schulen

Die Vorsitzenden des Bundes
verbandes der Lehrkräfte für 
Berufsbildung (BvLB), Joachim 
Maiß und Eugen Straubinger, 
stehen dem Vorschlag des am
tierenden Präsidenten der Kul
tusministerkonferenz (KMK), 
Helmut Holter, den Lehrer
mangel durch Einführung einer 
einheitliche, Schularten über
greifenden Lehrerbildung zu 
beseitigen, überaus kritisch 
 gegenüber. 

„Eine undifferenzierte Lehrer
bildung ist kein Mittel, um den 
Lehrermangel zu beheben. Wir 
haben ein differenziertes Schul
system und werden deshalb 
auch künftig unterschiedliche 
Ausbildungsformate für junge 
Lehrkräfte brauchen“, machte 
Joachim Maiß am 17. August 
2018 deutlich. Unterschiedliche 
junge Menschen, unterschiedli
che Zielperspektiven und Moti
vationen, unterschiedliche Kul
turen und Werte, Religionen, 
Interessen und Fähigkeitsni
veaus erforderten eine speziali
sierte Lehrerbildung und nicht 
eine generalistische Ausbildung 
nach dem Motto: „von jedem 
etwas”. „Die Unterschiede in 
den Schulformen und die gänz
lich unterschiedlichen pädago
gischen Herausforderungen 
machen getrennte und spezifi
sche Ausbildungen der jungen 
Lehrkräfte notwendig. Wir be
nötigen schulformspezifische 
Lehrämter“, betonte Eugen 
Straubinger.

Berufliche Schulen stünden 
vor anderen Herausforderun
gen als beispielsweise Gymna
sien. Die Ausbildung berufli
cher Lehrkräfte müsse deshalb 
auf die besonderen pädagogi
schen Bedürfnisse der sehr he
terogenen Schülerschaft und 
auf die enge Verbindung zu 
Unternehmen ausgerichtet 
sein. Die Ausbildung von Gym
nasiallehrkräften fokussiere 
auf die bestmögliche Vorbe
reitung zum Erlangen der all
gemeinen Hochschulreife: 
„Der Einheitslehrer wird we
der das eine noch das andere 

gut können“, zeigten sich die 
BvLBChefs überzeugt. 

 < dbb schleswigholstein

Aktuelle Umfrage zur 
 Arbeitszeit

Der dbb schleswigholstein  
hat eine aktuelle Umfrage zur 
Arbeitzeit vorgelegt, die bei  
den Beamten und Tarifbeschäf
tigten eine große Resonanz 
 hervorgerufen hat. „Der öffent
liche Dienst wird von der Privat
wirtschaft nicht nur bei der Be
zahlung, sondern häufig auch 
bei der Arbeitszeit ins Abseits 
gedrängt“, brachte dbb Landes
chef Kai Tellkamp am 15. Au
gust in Kiel ein Kernergebnis 
der Erhebung auf den Punkt.

Mit der Wochenarbeitszeit 
 zeigen sich laut Umfrage nur 
18 Prozent der Beschäftigten 
einverstanden. Insbesondere 
den Beamtinnen und Beamten 
sei die 41StundenWoche ein 
Dorn im Auge, bei deren Ein
führung vor gut zehn Jahren 

nicht etwa die Bezahlung ent
sprechend angehoben, son
dern mit der Streichung des 
Weihnachtsgeldes obendrein 
gekürzt wurde.

Aber damit nicht genug: Deut
lich über 50 Prozent geben an, 
dass es innerhalb der regulären 
Arbeitszeit nicht gelingt, den 
Anforderungen gerecht zu wer
den. Auch die Teilzeitmöglich
keiten können als Bumerang 
entpuppen: Der zunehmende 
Arbeitsdruck bei Teilzeitbe
schäftigung ist ein ernsthaftes 
Problem.

Ein weiteres Ergebnis: Arbeits
zeitflexibilität bleibt im Licht 
der modernen Arbeitswelt häu
fig eine Worthülse. Langzeit
konten, die für über 70 Prozent 
der Beschäftigten interessant 
wären, spielen in der Praxis 
kaum eine Rolle. Auch die Mög
lichkeiten der Altersteilzeit 
bleiben ungenutzt, weil mit 
diesem Modell meist noch ein 
veraltetes Ziel verbunden wird: 
Personalabbau. Diese Zeiten 
sind jedoch vorbei, heute sollte 
Altersteilzeit der Personalge
winnung, dem Wissenstransfer 
und dem alternsgerechten Ar
beiten dienen.

Tellkamp: „Das Problem ist, 
dass bei neuen Vorschlägen 
häufig wenige Bedenkenträger 
Chancen für alle anderen aus
bremsen. Die Arbeitgeber müs
sen mehr Mut zu innovativen 
Modellen und Angeboten ha
ben, wenn sie den Anschluss 
nicht komplett verlieren wol
len!“ 
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 < VBGR

Vorstand im Amt bestätigt

In der Mitgliederversammlung des Verbandes der Beschäftigten 
des Gewerblichen Rechtsschutzes – die Kompetenzgewerkschaft 
im Deutschen Patent und Markenamt (VBGR) wurde am 18. Juli 
2018 der Vorstand neu gewählt. Der Vorsitzende Franz Gotsis 
wurde ebenso wie seine beiden Stellvertreter Bernd Kessler und 
Dr. Volker Jörgens im Amt bestätigt. Die Mitglieder stimmten der 
Vorstandserweiterung auf elf  Personen zu, wobei vier Vorstände 
erstmals gewählt wurden.  

 < Der geschäftsführende Vorstand des VBGR (von links): Franz Gotsis 
 (Bundesvorsitzender), Dr. Volker Jörgens (2. stellvertretender Bundesvor
sitzender) und Bernd Kessler (1. stellvertretender Bundesvorsitzender)

> Joachim Maiß und Eugen Straubinger, Bundesvorsitzende des BvLB

> Kai Tellkamp, Vorsitzender des  
dbb schleswigholstein
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